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Tagesordnung der öffentlichen Sitzung 28.08.2023, 17:00 Uhr, 
Neues Rathaus, Ratsplenarsaal, Raum 262, Martin-Luther-Ring 
4-6, 04109 Leipzig
Eröffnung und Begrüßung
Feststellung der Beschlussfähigkeit
Feststellung der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 03.07.2023
Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung
Vorlagen
 - Es liegen keine Vorlagen vor.  

Anfragen, Sonstiges 

Beschlüsse aus der 69. nichtöffentlichen Sitzung der VII. Wahl-
periode des Grundstücksverkehrsausschusses am 05.06.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst.

Beschlüsse aus der 70. öffentlichen Sitzung der VII. Wahlperiode 
des Grundstücksverkehrsausschusses am 03.07.2023
Es wurden keine Beschlüsse gefasst. ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Grundstücksverkehrsausschusses

Tagesordnung der öffentlichen Sitzung am 21.08.2023, 16:30 Uhr 
Neues Rathaus, Festsaal, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung
Festlegungsprotokoll der Sitzung vom 03.07.2023
Anträge aus dem Stadtrat – 1. Lesung
Anträge aus dem Stadtrat – 2. Lesung
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Fraktion Die Linke, 

VII-A-08404
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Dezernat Jugend, 

Schule und Demokratie, VII-A-08404-VSP-01
 - Freiräume für junge Menschen in Leipzig sichern, Fraktion Bündnis 

90/Die Grünen, VII-A-08404-ÄA-02
 - Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten, SPD-Fraktion, 

VII-A-08405
 - Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten, Dezernat 

Jugend, Schule und Demokratie, VII-A-08405-VSP-01
 - Freiräume für junge Menschen erhalten und gestalten, Fraktion 

Bündnis 90/Die Grünen, VII-A-08405-ÄA-02
 - Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung verbessern 

– Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln, Fraktion 
Die Linke, VII-A-08524
 - Qualität und Zufriedenheit mit der Kindertagesbetreuung verbessern 

– Grundsatzvereinbarung evaluieren und weiterentwickeln, Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, VII-A-08524-VSP-01

Vorlagen – 1. Lesung
Vorlagen – 2. Lesung
Vorlagen zur Information
 -  Information – Aktualisierung zum Maßnahmenkatalog zur Förderung 

von Schulerfolg und Chancengerechtigkeit, Dezernat Jugend, Schule 
und Demokratie, VII-Ifo-08781

 - Langfristiges Entwicklungskonzept Kindertageseinrichtungen und Kin-
dertagespflege für die Stadt Leipzig bis 2035 – Auftaktvorlage, Dezernat 
Jugend, Schule und Demokratie, VII-Ifo-08796

Entscheidungsvorschläge für den Jugendhilfeausschuss
Bericht der Bürgermeisterin
Information der Verwaltung ■
(Änderungen vorbehalten)

Der Vorsitzende 
des Jugendhilfeausschusses

Sitzung des Grundstücks- 
verkehrsausschusses

Sitzung des  
Jugendhilfeausschusses

Sprechzeiten  
der Friedensrichter

Schiedsstelle Mitte/Nordost 
Sprechtag jeden 3. Di./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Michael Löffler, Tel. 0160 4 45 55 44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Schiedsstelle Ost/Südost
Sprechtag jeden 3. Mi./Monat (16.00 Uhr-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Sylvio Müller,  Tel. 0341/1 23 35 30, E-Mail: sylvio.mueller@leipzig.de

Schiedsstelle Süd/Südwest
Sprechtag jeden 1. Di./Monat (15.00-17.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 32, 
Claudia Schaefer, Tel. 0341/1 23 35 30, Fax: 03212 1 37 31 75; E-Mail: 
claudia.schaefer@leipzig.de

Schiedsstelle Nordwest/Nord
Sprechtag jeden 4. Mi./Monat (16.00 Uhr-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum 
U 32, Mike Rockmann, Tel. 0172 3 72 01 55; E-Mail: Friedensrichter-N-
NW@t-online.de

Schiedsstelle West/Alt-West
Sprechtag jeden 2. Di./Monat (16.00-18.00 Uhr), Stadthaus, Raum U 
32, Michael Löffler, Tel. 0160  4  45  55  44; E-Mail: friedensrichter-lo-
effler@t-online.de

Wann hilft die Schiedsstelle?
Bei bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten über vermögensrechtliche Ansprü-
che (z. B. Zahlungsansprüche), über Nachbar- und Mietrechtsstreitigkei-
ten und über Ansprüche wegen Verletzung der persönlichen Ehre kann 
die Schiedsstelle helfend und streitschlichtend tätig werden. Das heißt, 
die Anrufung der Schiedsstelle bei bürgerlichen Streitigkeiten geschieht 
freiwillig und ist nicht vorgeschrieben. In solchen Fällen können Sie sich 
direkt an die Schiedsstelle Ihres Bezirkes wenden und bekommen dort 
fachkundige Unterstützung bei Ihren Anliegen. ■

Ortschaftsrat Burghausen 
am 29.08.2023 um 19 Uhr im Sitzungszimmer des ehemaligen Ge-
meindeamts Burghausen, Miltitzer Straße 1, 04178 Leipzig
 - Änderungen / Feststellung der Tagesordnung
 - Protokollkontrolle
 - Antrag-Nr. VII-A-08663 des OR Böhliz-Ehrenberg – Fortsetzung der Förde-

rung des Jugendclubs BEH des Springburg e.V.s dazu: VII-A-08663-VSP-01 
– Fortsetzung der Förderung des Jugendclubs BEH des Springburg e.V.s

 - VII-Ifo-08604-NF-01 – Information über aktuelle Schülerzahlen und 
Belegung der Horte im Schuljahr 2022/2023

 - VII-Ifo-08469 – Evaluierung und Fortschreibung der Konzeption Frei-
willige Feuerwehr 2022

 - VII-Ifo-07523-Ifo-01 – Jahresrückblick 2022 – Ortschaftsräte, Stadtbe-
zirksbeiräte und Jugendparlament/Jugendbeirat

 - VII-DS-08044 – Gesamtkonzeption „Landwirtschaft im Stadtgebiet von 
Leipzig“: Teil 1 „Ausschreibungskriterien und Regeln zur Bereitstellung 
von landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt Leipzig“

 - Besprechung über die Verwendung der Werbeschilder am ehemaligen 
Konsum ■

Sitzungen  
der Ortschaftsräte
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Das bieten wir: 
• bei Beschäftigung im Angestelltenverhältnis: ein einzelvertraglich 

geregeltes Entgelt im Rahmen eines variablen Entgeltmodells oder  
bei Beschäftigung im Beamtenverhältnis: nach Maßgabe des Lauf-
bahnrechts sowie bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen 
eine Besoldung bis zur Besoldungsgruppe A 16

• vielfältige Gestaltungs- und Fortbildungsmöglichkeiten
• einen Arbeitsplatz im Herzen einer von hoher Lebensqualität sowie 

sozialer und kultureller Vielfalt geprägten Stadt mit über 620.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern

•	 flexible	Arbeitszeiten
• drei Tage Bildungsförderung im Kalenderjahr
• eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung für Beschäftigte 
• ein bezuschusstes Job-Ticket für den Personennahverkehr 

Schwerpunkte der Leitung sind:

• die Leitung des Referates mit 11 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
• Verantwortung für alle zu betreuenden IT-Verfahren
• Federführung, Strategieentwicklung und Optimierung von digitalen, 

finanzrelevanten,	stadtweiten	ERP-Prozessen	
• Initiieren, Erarbeiten und Umsetzen von Grundsatzentscheidungen 

zu	strategischen	Aufgaben	der	Digitalisierung	der	finanzrelevanten	
Prozesse und Verfahren für die gesamte Stadtverwaltung Leipzig

• Leitung und Durchführung strategisch wichtiger, stadtweiter, 
dezernatsübergreifender Projekte

•	 Vertrags-	und	Auftragsmanagement,	Steuerung	externer	Dienst-
leisterinnen und Dienstleister

Für diese Tätigkeit suchen wir eine Persönlichkeit, die folgende 
Anforderungen erfüllt:

• Hochschulabschluss in der Fachrichtung Informationstechnik und 
Digitalisierung, Data Science & Analytics, Digital Business Manage-
ment,	Public	Administration	oder	vergleichbare	Qualifikation	oder	
Laufbahnbefähigung für die Laufbahngruppe 2, zweite Einstiegs-
ebene der Fachrichtung Allgemeine Verwaltung oder Finanz- und 
Steuerverwaltung

• mindestens zweijährige Erfahrung in der Personalführung sowie 
in der Steuerung von IT- und/ oder Digitalisierungsprojekten

• Erfahrungen und Kompetenzen in der Begleitung von Verände-
rungsprozessen in großen Organisationen

•	 abgeschlossene	Zusatzqualifikationen	bspw.	als	Projektleiter/-in	
sind erwünscht 

• lösungsorientierte, kooperative und verbindliche Arbeitsweise 

• Durchsetzungsvermögen, Kommunikations- und Entscheidungs-
stärke 

• Interesse an der aktiven Förderung von Diversität in den Arbeits-
teams 

• Erfahrung in der Moderation, Konzeption und Steuerung von 
Beteiligungs- und Dialogprozessen sowie Veranstaltungen ist er-
wünscht

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit:

• Bewerbungsschreiben
• tabellarischem Lebenslauf
•	 Nachweis	über	die	erforderlichen	beruflichen	Qualifikationen	
•	 Kopien	von	qualifizierten	Dienst-/Arbeitszeugnissen/Beurteilun-

gen 
• gegebenenfalls Referenzen bzw. Referenzkontakte
• Bitte lesen Sie vor einer Bewerbung unsere Hinweise zum Stellen-

besetzungsverfahren unter: www.leipzig.de/bewerbungshinweise
• 
Über den Verfahrensablauf sowie die Auswahl der Leitung des Re-
ferates SAP entscheidet eine Auswahlkommission, die sich aus Ver-
waltungspersonal der Stadt Leipzig sowie Stadträtinnen/Stadträten 
zusammensetzt.	Des	Weiteren	können	ggf.	externe	Fachexpertinnen	
und	 -experten	beratend	 in	das	Verfahren	 einbezogen	werden.	Aus	
diesem Grund werden Sie gebeten, Ihrer Bewerbung eine Erklärung 
beizufügen, dass Sie der Einsichtnahme in Ihre Bewerbungsunterla-
gen	durch	die	Auswahlkommission	sowie	ggf.	die	Fachexpertinnen/
Fachexperten	zustimmen.

Bitte geben Sie bei Ihrer Bewerbung die Stellenausschreibungsnummer 
22	07/22	xx	an	und	senden	Sie	Ihre	Bewerbungsunterlagen	an	die	von	
uns beauftragte Personalberatung talents for it. Frau Nancy Rücknagel 
steht Ihnen unter 0173 7475151 oder n.ruecknagel@talentsforit.de gerne 
für Auskünfte zur Verfügung und sichert absolute Vertraulichkeit zu. 

Fragen zu den Arbeitsinhalten beantwortet Ihnen gern der Beigeordnete 
für Finanzen, Herr Bürgermeister Bonew, den Sie unter der Telefon-
nummer 0341 123-3000 erreichen. Für Fragen zum Auswahlverfahren 
und den allgemeinen Rahmenbedingungen steht Ihnen die Leiterin des 
Personalamtes, Frau Franko, zur Verfügung. Sie erreichen sie unter 
der Telefonnummer 0341 123-2710.

Ausschreibungsschluss ist der 3. September 2023.

Wir	freuen	uns	auf	Ihre	Bewerbung!	■

Stellenausschreibung der Stadt Leipzig

Im Referat SAP der Stadt Leipzig werden stadtweit alle operativen und strategischen SAP-Aufgaben und SAP-Projekte gebündelt, bearbeitet, 
zentral gesteuert und die SAP-Strategie weiterentwickelt. Zum Aufgabenbereich gehört zudem die Betreuung ausgewählter Vorverfahren. Ein 
wesentliches Ziel des Referates ist die Unterstützung der Fachbereiche bei gemeinsamen Projekten und der technischen Anbindung an das städti-
sche ERP-System. Die zu besetzende Position ist dem Beigeordneten für Finanzen, Herrn Bürgermeister Bonew direkt zugeordnet und garantiert 
eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit großem Gestaltungspotential. 

Werden Sie Teil des Leitungsteams im Dezernat Finanzen und helfen uns, die moderne und digitale Verwaltung von morgen mitzugestalten:

Die Stadt Leipzig sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen 

Leiterin/Leiter  
des Referates SAP (m/w/d)

http://www.leipzig.de/bewerbungshinweise 
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Die Auslegung des Entwurfes der Haushaltssatzung und des Wirt-
schaftsplanes für das Haushaltsjahr 2023 erfolgt gemäß § 76 der Ge-
meindeordnung des Freistaates Sachsen (SächsGemO) in Verbindung 
mit dem § 58 Abs.1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zu-
sammenarbeit (SächsKomZG) in der Zeit vom 
 

21.08. bis 29.08.2023 
 
Die Unterlagen können während der Dienstzeiten der Verbands-
verwaltung in 04207 Leipzig, Seestraße 1, neues Verwaltungs- und 
Rezeptionsgebäude eingesehen  werden. 
Einwendungen können gemäß § 76 Abs.1 SächsGemO bis 08.09.2023 
erhoben werden und sind in schriftlicher Form einzureichen oder zu 
Protokoll	zu	geben.	■
 
Leipzig, den 05.07.2023

gez. Stitterich 
Verbandsvorsitzende ZEG Kulkwitzer See 

Die Stadt Leipzig beabsichtigt, gemäß § 7 Abs. 1 des Sächsischen 
Straßengesetzes (SächsStrG) vom 21. Januar 1993, in der aktuellen 
Fassung,	die	nachstehende	Teilfläche	der	Ortsstraße	unbeschränkt	in	
einen beschränkt öffentlichen Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr) 
umzustufen.
Bezeichnung, Verlauf, ungefähre Länge, Straßenklasse
OT Neustadt-Schönefeld
Husemannstraße (Teilfläche),	Teilfläche	des	Flurstücks	167	Gemarkung	
Reudnitz, ab ca. Mitte Höhe Flurstücke 1026 und 1074 jeweils der Ge-
markung Reudnitz bis Reclamstraße, ca. 50 m, beschränkt öffentlicher 
Weg (Fußgänger- und Fahrradverkehr).
Die beabsichtigte Umstufung erfolgt auf der Grundlage des § 7 Abs. 1 
SächsStrG.
Hiermit wird die Absicht der Umstufung gemäß § 7 Abs. 1 SächsStrG 
öffentlich bekannt gemacht, um Gelegenheit zu Einwendungen zu 
geben. Die Unterlagen liegen 3 Monate bei der Stadt Leipzig, Verkehrs- 
und Tiefbauamt, Prager Straße 118, Haus C, 5. Etage, Zi. 5.033 in 04317 
Leipzig zur Einsichtnahme aus. Einsichtnahmen in die Unterlagen 
während dieser Zeit sind nur nach vorheriger telefonischer Terminver-
einbarung	unter	0341-1237673	an	der	vorgenannten	Anschrift	möglich.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau 
Verkehrs- und Tiefbauamt 

Bekanntmachung  
des Zweckverbandes  

„Erholungsgebiet Kulkwitzer See“

Absicht zur  
Umstufung der Husemannstraße  

(Teilfläche)

Der Öffentlich bestellte Vermessungsingenieur Mattias Wende be-
stimmt im Zusammenhang mit einer beantragten Katastervermessung 
am Flurstück 58/t Gemeinde Leipzig, Gemarkung Mölkau gemäß § 16 
Sächsisches Vermessungs- und Katastergesetz (SächsVermKatG) vom 
29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 148), das zuletzt durch Artikel 15 
der Verordnung vom 12. April 2021 (SächsGVBl. S. 517) geändert wor-
den ist, Flurstücksgrenzen der nachfolgend aufgeführten Flurstücke:

Gemarkung Mölkau:
6/a, 6/6, 58/s, 58/t, 58/7, 58/15.

Die Grenzbestimmung ist ein Verwaltungsverfahren im Sinne des 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG). Die Grundstückseigentümer 
und Inhaber grundstücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsbe-
rechtigte und Bevollmächtigte der oben aufgeführten Flurstücke sind 
Beteiligte im Sinne des Verwaltungsverfahrensgesetzes. Zur Anhörung 
der Beteiligten bei einer Grenzbestimmung ist ein Grenztermin durch-
zuführen (§ 16 Abs. 3 SächsVermKatG). Der Grenztermin ist die im § 28 
des VwVfG vorgesehene Anhörung der Beteiligten zu den entschei-
dungserheblichen	Tatsachen.	Es	besteht	keine	Pflicht	zum	Erscheinen.
Der Grenztermin findet am Dienstag, den 04.10.2023 um 10:00 Uhr 
in 04316 Leipzig, Engelsdorfer Straße 92a statt.
Dabei wird Ihnen der ermittelte Grenzverlauf an Ort und Stelle er-
läutert und vorgewiesen.
Ich bitte Sie, zum Grenztermin ihren Personalausweis mitzubringen. 
Sie können sich auch durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen. 
Dieser muss seinen Personalausweis und eine von Ihnen unterschrie-
bene schriftliche Vollmacht vorlegen. 
Ich weise Sie vorsorglich darauf hin, dass auch ohne Ihre Anwesen-
heit oder der Anwesenheit eines von Ihnen Bevollmächtigten Ihre 
Flurstücksgrenzen bestimmt werden können. Aufwendungen, die 
durch die Wahrnehmung des Grenztermins entstehen, können nicht 
erstattet werden.

Allen betroffenen Grundstückseigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Be-
vollmächtigte werden die Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung durch Offenlegung bekannt gemacht. Die Ermächtigung 
zur Bekanntgabe von Verwaltungsakten auf diesem Wege ergibt sich 
aus § 17 Durchführungsverordnung zum Sächsischen Vermessungs- 
und Katastergesetz vom 6. Juli 2011 (SächsGVBl. S. 271), die zuletzt 
durch Artikel 2 der Verordnung vom 25. Januar 2023 (SächsGVBl. S. 
37) geändert worden ist.
Die Ergebnisse liegen ab dem 21.09.2023 bis zum 20.10.2023 in den 
Geschäftsräumen des Öffentlich bestellten Vermessungsingenieurs 
Mattias Wende, Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig, von Montag 
bis Donnerstag in der Zeit von 9.00-12.00 und 13.00-16.00 Uhr zur 
Einsichtnahme aus. 
Um vorherige telefonische Terminvereinbarung wird gebeten. Gemäß 
§ 17 Abs. (1) Satz 5 SächsVermKatGDVO gelten die Ergebnisse der 
Grenzbestimmung und Abmarkung ab dem 25.11.2023 als bekannt 
gegeben.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die offengelegten Ergebnisse der Grenzbestimmung und 
Abmarkung können die betroffenen Eigentümer und Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte sowie deren Verfügungsberechtigte und Be-
vollmächtigte innerhalb eines Monats nach dem Wirksamwerden 
der Bekanntgabe, schriftlich oder zur Niederschrift bei Herrn Mattias 
Wende, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, Friedrich-Ebert-
Straße 33, 04109 Leipzig, Widerspruch einlegen. Die Frist wird auch 
dann gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines Monats beim 
Landesamt für Geobasisinformation Sachsen, Olbrichtplatz 3, 01099 
Dresden,	eingelegt	wird.	■

Mattias Wende, 
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 

Friedrich-Ebert-Straße 33, 04109 Leipzig

Ankündigung eines Grenztermins und Bekanntgabe  
der Verwaltungsakte durch Offenlegung der Ergebnisse 

einer Grenzbestimmung und Abmarkung
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Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig  
über die Förderung freier kultureller und künstlerischer 
Projekte und Einrichtungen (Fachförderrichtlinie Kultur)

Beschluss Nr. VII-DS-08190-NF-01 der Ratsversammlung vom 06.07.2023

1. Vorbemerkung
Die Stadt Leipzig verfügt über eine lebendige, vielfältige Freie Kunst- 
und Kulturszene. Die Leipziger Bevölkerung wird zugleich jünger und 
älter - kulturell diverser, digital aktiver, aber auch lokal verbundener. 
Die Fachförderrichtlinie Kultur setzt den Rahmen zum Erhalt und 
zur Weiterentwicklung der kulturellen Vielfalt und Lebendigkeit der 
Freien Szene in Leipzig. 
Die nachfolgende Richtlinie regelt einerseits das Verfahren bei der 
Gewährung von Zuwendungen, andererseits wird in ihr festgelegt, 
welche	Bedingungen	und	Auflagen	die	Stadt	Leipzig	den	Zuwendungs-
empfänger/-innen erteilt, um sicherzustellen, dass die öffentlichen 
Mittel zweckentsprechend verwendet werden. 
Zuwendungen können nur im Rahmen der im Haushalt bereitgestellten 
Mittel und nur für
Zwecke gewährt werden, die im Interesse der Stadt Leipzig liegen. 
Die haushaltsrechtlichen
Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sind zu beachten. 
Ein Rechtsanspruch
der Antragsteller/-innen auf Gewährung einer Zuwendung besteht 
nicht. Einmal gewährte Zuwendungen führen weder dem Grunde 
noch der Höhe nach zu einem Rechtsanspruch auf Förderung in den 
Folgejahren.

2. Rechtsgrundlagen
Die Stadt Leipzig fördert kulturelle und künstlerische Projekte und 
Einrichtungen in freier Trägerschaft im Rahmen der Daseinsvorsorge 
für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt in Anlehnung an 
• Rahmenrichtlinie der Stadt Leipzig zur Vergabe von Zuwendungen 

an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen (Zuwendungs-
richtlinie),

• Integriertes Stadtentwicklungskonzept - INSEK Leipzig 2030,
• Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO),
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale
• Haushaltswirtschaft nach den Regeln der Doppik (SächsKomHVO) 
• Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über 

die kommunale
• Kassen- und Buchführung (SächsKomKBVO),
• Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des 

Innern über die
• Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen und Kontenrahmen 

sowie Muster für
• das neue Haushalts- und Rechnungswesen der Kommunen im 

Freistaat Sachsen
• (VwV KomHSys), 
• Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), 
• Abgabenordnung (AO),
• Umsatzsteuergesetz (UStG),
• Gesetz über die Kulturräume in Sachsen (SächsKRG),
• Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der Kommission vom 17. Juni 

2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit bestimmter Gruppen von 
Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 
108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

in der jeweils gültigen Fassung.

3. Voraussetzungen
3.1. Zuwendungsbegriff
Zuwendungen im Sinne dieser Richtlinie sind zweckgebundene Geld-
leistungen öffentlich-rechtlicher Art, die das Kulturamt zur Erfüllung 
bestimmter Zwecke, an denen ein erhebliches städtisches Interesse be-
steht an Stellen außerhalb der Stadtverwaltung erbringt, ohne dass der/
die Empfänger/-in vor der Vergabeentscheidung einen dem Grunde 
und der Höhe nach bestimmten Rechtsanspruch hat.

3.2 Zuwendungszweck
Gegenstand der Förderung sind öffentlich zugängliche kulturelle und 
künstlerische Projekte und Einrichtungen in freier Trägerschaft in den 

folgenden Bereichen: 
• Bildende Kunst
• Darstellende Kunst
• Literatur
• Kulturelle Bildung
• Musik
• Soziokultur
• Stadtteilkultur
• Stadtgeschichte
• Interdisziplinäres. 
Die Vergabe der Zuwendungen orientiert sich inhaltlich am Integrierten 
Stadtentwicklungskonzept (INSEK) der Stadt Leipzig, näher formuliert 
im Fachkonzept Kultur des INSEK.
Ziel der Förderung ist es, die Realisierung von kulturell-künstlerischen 
Vorhaben zu ermöglichen, die beitragen zur 
Lebensqualität durch:
• den Erhalt und die Entwicklung der kulturellen Infrastruktur der 

Stadt Leipzig. Dabei soll eine ausgewogene und quartiersnahe 
Verteilung der Angebote berücksichtigt werden;

• das Anknüpfen und die Weiterentwicklung lokaler kultureller und 
künstlerischer Traditionen oder das Aufgreifen aktueller Themen;

• die Wirkung in den Stadtteil, in dem sie verortet sind.
Soziale Stabilität schaffen durch: 
• die Ermöglichung von kultureller Teilhabe durch alltagsnahe An-

gebote die den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen,
• die Möglichkeit der Teilnehmer/-innen, selbst kreativ zu werden,
• die Vermittlung und den Austausch über unterschiedliche Lebens-

formen, Kulturen oder zwischen den Generationen,
• einen Beitrag zu tolerantem Miteinander, Integration und Chan-

cengleichheit.
International wirksam werden durch:
• die Präsentation von Leipziger Kunst und Kultur im nationalen 

und internationalen Rahmen und internationale Kooperationen,
• auf Innovation ausgerichtete Konzepte (z. B. die Erprobung/Präsen-

tation neuer künstlerischer Formate oder neuer Darstellungs- und 
Vermittlungsformate). 

• Leipzig im Wettbewerb stärken durch:
• beispielhafte Kooperations- und Netzwerkprojekte, die Ressourcen 

bündeln und die Resilienz der freien Kunst und Kultur stärken.

3.3. Sonstige Zuwendungshinweise
Zusätzlich sollen Antragsteller/-innen anstreben ressourcenschonend 
und nachhaltig im Sinne der Nachhaltigkeitsziele (im Besonderen Ziele 
1, 4, 5, 8, 10, 12 und 13) der Vereinten Nationen zu handeln.
Geförderte Vorhaben sollen für alle Menschen zugänglich sein. Barriere-
freie, gleichwertige und selbstbestimmte Nutzbarkeit der künstlerischen 
bzw. kulturellen Angebote ohne Qualitäts- und Informationsverluste 
sind durch die Antragsteller/-innen anzustreben.

3.4. Zuwendungsempfänger/-innen
Zuwendungsfähig sind juristische und natürliche Personen mit Sitz 
bzw. Schaffensmittelpunkt in Leipzig, die eigenständig nichtkom-
merzielle und gemeinwohlorientierte kulturelle oder künstlerische 
Vorhaben realisieren. 
Bei der Bezeichnung der Zuwendungsempfänger/-innen ist der/die 
gesetzliche Vertreter/-in anzugeben, wenn es sich um eine juristische 
oder nicht rechtsfähige Personenmehrheit handelt.
Einrichtungen, die sich in Trägerschaft der öffentlichen Hand be-
finden,	können	nicht	Antragsteller/-innen	auf	zusätzliche	öffentliche	
Zuwendungen nach dieser Richtlinie sein. Die Zusammenarbeit mit 
Einrichtungen der öffentlichen Hand schließt eine Förderung von 
zuwendungsfähigen Antragsteller/-innen nicht aus. 
Künstlerische oder kulturelle Projekte von Antragsteller/-innen, die 
nicht in Leipzig ansässig sind, können Zuwendungen erhalten, wenn 
ihre Vorhaben in städtischem Interesse sind und das vorhandene 
Kulturangebot	der	Stadt	sinnvoll	ergänzen.	Eine	Mitfinanzierung	der	
jeweiligen Sitzgemeinde der Antragsteller/-innen ist anzustreben.
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Künstlerische oder kulturelle Projekte von Antragteller/-innen, die 
überwiegend	außerhalb	der	Stadt	Leipzig	stattfinden,	müssen	in	be-
sonderer Weise geeignet sein, dem Ansehen der Stadt Leipzig zu dienen. 
Das Projekt soll während des Bewilligungszeitraums mindestens ein 
Mal	in	Leipzig	präsentiert	werden.	Eine	Mitfinanzierung	durch	den	
jeweiligen weiteren Veranstalter/Veranstaltungsort ist anzustreben.

3.5. Zuwendungsvoraussetzungen
Zuwendungen müssen zweckgebunden sein und dürfen nur gewährt 
werden, wenn 
• an der Erfüllung der Maßnahme ein Interesse der Stadt Leipzig be-

steht oder gemeinnützige Ziele verfolgt werden und das Vorhaben 
ohne die Zuwendung nicht oder nicht im notwendigen Umfang 
durchgeführt werden kann, 

• der oder die Antragsteller/-in einen eigenständigen Beitrag zur 
Entwicklung	und	Pflege	der	Kunst	und	Kultur	in	Leipzig	sowie	die	
Eignung zur Umsetzung des Vorhabens nachvollziehbar darstellt,

• der oder die Antragsteller/-in entsprechend dem Prinzip der 
Nachrangigkeit durch angemessene eigene Mittel bzw. Einnahmen 
(Mitgliedsbeiträge, Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren u. ä.) sowie 
eigene Leistungen (Arbeits- und Sachleistungen) einsetzt und sich 
um Drittmittel (bei Förderern, Sponsoren, Stiftern, Spendern u. ä.) 
nachweislich bemüht,

• die fachlichen Voraussetzungen für die geplante Maßnahme erfüllt 
werden, 

• der oder die Antragsteller/-in anhand des Kosten- und Finanzie-
rungsplanes	nachweist,	dass	die	Gesamtfinanzierung	im	Rahmen	
der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit gesichert ist, 

• die ordnungsgemäße Geschäftsführung des oder der Antragstellers/-
in außer Zweifel steht und der Nachweis über die Mittelverwendung 
gesichert erscheint, 

Der Ersatz des eigenen Finanzierungsanteils der Zuwendungsempfän-
ger/-innen durch unbaren Eigenleistungen ist nur nach vorheriger sach-
gerechter Bewertung und Anerkennung durch das Kulturamt zulässig. 

Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen und bei Anschaffungen muss 
der	 Empfänger	 auch	 in	 finanzieller	 Hinsicht	 die	 Gewähr	 für	 eine	
ordnungsgemäße Verwendung und Unterhaltung der Anlagen bieten. 

Zuwendungen werden grundsätzlich nur für kassenmäßige Auszah-
lungen im Haushaltsjahr gewährt. In begründeten Ausnahmefällen 
darf die Zuwendung auch für Rechnungen verwendet werden, deren 
zugrundeliegende Leistung im Haushaltsjahr erbracht wurde und die 
bis zum 15. Januar des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres eingegan-
gen sind (Poststempel).

4.  Zuwendungs- und Finanzierungsarten
Die Zuwendungen werden gewährt als 
• Projektförderung oder
• institutionelle Förderung

Vor Bewilligung der Zuwendung prüft das Kulturamt, welche Fi-
nanzierungsart unter Berücksichtigung der Interessenlagen der Stadt 
Leipzig und des/der Zuwendungsempfängers/-in den Grundsätzen 
der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit am besten entspricht. Das 
Kulturamt hat dabei die Interessen der Stadt Leipzig und des/der 
Zuwendungsempfängers/-in gegeneinander abzuwägen. Die Prüfung 
hat sich vor allem auch darauf zu beziehen, ob der Aufwand für die 
Erreichung des unter Umständen zeitlich begrenzten Zweckes nach 
Art und Maß erforderlich ist. Unter Berücksichtigung dieser Gesichts-
punkte	ist	der	Festbetragsfinanzierung	Vorrang	zu	gewähren.

4.1. Projektförderung 
Projektförderung dient der Bezuschussung einzelner abgegrenzter, 
öffentlich	zugänglicher	Vorhaben	in	einem	zeitlich	definierten	Rahmen	
und zu einem inhaltlich bezogenen Zweck. Zusätzlich können fach-
spezifische	Arten	der	Projektförderung	ausgereicht	werden.	Bei	der	
Beantragung	von	fachspezifischen	Förderinstrumenten	ist	die	Hand-
reichung zur Kultur-förderung bei der Beantragung zu beachten. Sie 
kann im Internet unter www.leipzig.de abgerufen werden.

4.1.1. Finanzierungsart
Projektförderung erfolgt als Festbetrags-, Fehlbedarfs- oder Anteils-
finanzierung	auf	der	Grundlage	eines	Kosten-	und	Finanzierungsplans.	
4.1.2. Zuwendungsfähige Ausgaben

Grundlage für die Zuwendungen sind diejenigen Ausgaben, die not-
wendig für das Projekt anfallen (zuwendungsfähige Gesamtausgaben). 
Zuwendungsfähig sind dabei insbesondere
• Honorar- und Personalausgaben, die in angemessener Höhe ver-

anschlagt werden. Als Richtlinie sind dafür die Empfehlungen der 
entsprechenden Fachverbände heranzuziehen. 

• Sach- und Honorarausgaben, die in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dem Vorhaben stehen sowie in begründeten Fällen auch Ausga-
ben für aus Anlass dieses Vorhabens eingestellte Mitarbeiter/-innen.

• Fahrt- und Übernachtungskosten, die nach Maßgabe des Sächsi-
schen Reisekostenrechts in der jeweils geltenden Fassung in Ansatz 
gebracht werden. 

• Ausgaben für den Erwerb von Gegenständen, wenn diese für die 
Durchführung des Vorhabens nachweislich notwendig sind, sind 
bis zu einem Betrag von 800 € je Gegenstand zuwendungsfähig 

Bei der Planung sind die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Spar-
samkeit zu beachten.

4.1.3.Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für
• Vorhaben im Rahmen von Religionsausübung
• Vorhaben im Rahmen der Aus- und Fortbildung
• Preisgelder
• Benefizveranstaltungen
• Repräsentationskosten
• die Herstellung und Vervielfältigung kommerziell zu vertreibender 

Produkte
• allgemeine Vereinszwecke (regelmäßig anfallende Kosten wie 

Büromieten u. ä.)
• Zuwendungen an Mitglieder
• Pauschal aufgeführte Kosten
Diese Aufzählung ist nicht abschließend.

4.1.4. Reisekostenzuschüsse
Zur	Teilnahme	an	außerhalb	Leipzigs	stattfindenden	nichtkommer-
ziellen Festivals und Wettbewerben sowie im Rahmen organisierten 
Künstler/-innenaustausches, insbesondere mit den Leipziger Partner-
städten, können in Leipzig ansässigen freien Trägern und Einzelkünst-
lern/-innen auf dem Weg der Projektförderung Reisekostenzuschüsse 
nach Maßgabe des Sächsischen Reisekostenrechts in der jeweils gel-
tenden Fassung gewährt werden. Von einer Reisekostenförderung 
ausgeschlossen bleibt die Teilnahme an Vorhaben kommerzieller Ver-
anstalter/-innen sowie an Bildungs- und Studienreisen u. ä. Vorhaben.

4.1.5. Mehrjährige Projektförderung
Für längerfristige Vorhaben kann im Ausnahmefall bei besonderem 
städtischen Interesse auf Grundlage eines Gesamtkonzeptes eine bis 
zu dreijährige Projektförderung gewährt werden.
Vor Beantragung einer mehrjährigen Projektförderung ist ein Bera-
tungsgespräch im Antragsjahr mit dem Kulturamt der Stadt Leipzig 
zu führen.
Das Projekt ist in Teilprojekte zu untergliedern und jährlich neu zu 
beantragen und zu bewilligen. Ein Bescheid über zwei Jahre ist nur 
bei einem Doppelhaushalt möglich. Der Antrag muss die Kosten- und 
Finanzierungspläne für die jeweiligen Förderjahre getrennt ausweisen.

4.1.6. Förderung im investiven Bereich
Die Zuwendungen im investiven Bereich werden juristischen Personen 
als Projektförderung gewährt. Projektförderung dient der Bezuschus-
sung	einzelner,	abgegrenzter	Maßnahmen	in	einem	zeitlich	definierten	
Rahmen und zu einem inhaltlich bezogenen Zweck. Unter Maßnahmen 
sind Investitionen zu verstehen, die sich auf die Beschaffung oder 
die Herstellung eines Vermögensgegenstandes beziehen. Sie erfolgt 
als	 Festbetrags-	 oder	 Anteilsfinanzierung	 auf	 der	 Grundlage	 eines	
Kosten- und Finanzierungsplans.
Bei Baumaßnahmen gelten Planung, Baugrunduntersuchungen, 
Grunderwerb und Herrichten des Grundstücks (zum Beispiel Gebäu-
deabbruch, Planieren) nicht als Beginn des Vorhabens, es sei denn, sie 
sind alleiniger Zweck der Zuwendung.
Antragsteller/-innen müssen die Gewähr für eine ordnungsgemäße 
Verwendung und Unterhaltung der Anschaffungen oder Anlagen 
bieten.
Dem Zuwendungsantrag für bauliche Maßnahmen sind – vorbehaltlich 
weitergehender Regelungen in den besonderen Förderprogrammen 
bzw. Fachförderrichtlinien, die von Dritten ausgereicht werden – fol-
gende Unterlagen beizufügen:

http://www.leipzig.de
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• Planungsunterlagen, 
• Vorbescheide oder sonstige Nachweise über die baurechtliche 

Zulässigkeit,
• Kostenermittlung, 
• Angaben zum vorgesehenen Vergabeverfahren,
• Bauzeitplan und Finanzierungsplan, 
• ggf. weitere Unterlagen. 

Die Kosten für Baumaßnahmen sind als Kostenberechnung nach 
DIN 276, ggf. nach Bauabschnitten unterteilt, vorzugsweise nach 
Gewerken, zu ermitteln, wobei diejenigen Kosten, für die eine Zu-
wendung beantragt wird, gesondert auszuweisen sind. Als Anlage 
sind, soweit erforderlich, Kostenaufschlüsselungen oder Berechnungen 
anderer Art, deren Ergebnisse der Kostenermittlung zugrunde gelegt 
wurden, beizufügen.
Dies gilt entsprechend auch für investive Maßnahmen außerhalb von 
Baumaßnahmen. Auch hier sind ggf. zusätzliche Unterlagen entspre-
chend der Vorgaben bei Förderprogrammen Dritter zu übergeben. 
Grundlagen für die Zuwendungen sind diejenigen Ausgaben, die 
notwendig für die Anschaffung oder bauliche Realisierung der Maß-
nahme anfallen (zuwendungsfähige Gesamtausgaben). Der Erwerb von 
Gegenständen/beweglichen Anlagevermögen gilt als Investition, wenn 
die Aufwendungen dafür > 800 € je Gegenstand als zuwendungsfähig 
anerkannt werden.

4.2. Institutionelle Förderung 
Die institutionelle Förderung kann juristischen Personen gewährt 
werden, die auf künstlerischem bzw. kulturellem Gebiet über einen 
längeren Zeitraum nachweisbar erfolgreich Kultureinrichtungen betrei-
ben bzw. kontinuierlich künstlerische/kulturelle Angebote entwickeln 
und umsetzen, die das vorhandene Kulturspektrum sinnvoll ergänzen 
und	für	die	Stadt	Leipzig	bedeutsam	sind.	Als	fachspezifisches	För-
derinstrument kann eine Basisförderung ausgereicht werden. Bei der 
Beantragung	von	fachspezifischen	Förderinstrumenten	ist	die	Hand-
reichung zur Kulturförderung bei der Beantragung zu beachten. Sie 
kann im Internet unter www.leipzig.de abgerufen werden.

Voraussetzungen dafür sind: 
der	Einsatz	qualifizierter	Fachkräfte,	
• die Bereitschaft zu Kooperationen und Netzwerkbildung mit städ-

tischen und anderen Trägern der Kultur in Leipzig.
• vor der beabsichtigten bei Neubeantragung einer institutionellen 

Förderung ist rechtzeitig im Antragsjahr ein Fördergespräch mit 
dem Kulturamt zu führen

Die institutionelle Förderung schließt grundsätzlich die zusätzliche 
Gewährung einer Einzelprojektförderung aus. Vereinzelt können Aus-
nahmen gewährt werden, wenn an einem zusätzlichen Vorhaben ein 
besonderes Interesse der Stadt Leipzig besteht und es dadurch nicht 
zu einer Doppelförderung kommt.

4.2.1. Finanzierungsart
Die institutionelle Förderung erfolgt als Festbetrags- oder Fehlbedarfs-
finanzierung	auf	der	Grundlage	eines	Haushalts-	oder	Wirtschaftsplans.	
Die	 Festbetragsfinanzierung	 ist	 die	 bevorzugte	 Finanzierungsform	
und kann entweder auf die gesamten zuwendungsfähigen Ausgaben 
erfolgen oder auf ausgewählte Einzelpositionen davon.

4.2.2. Zuwendungsfähige Ausgaben 
Zuwendungsfähig sind insbesondere die Ausgaben, die in Erfüllung der 
satzungsgemäßen Aufgaben zur Betreibung einer künstlerisch-kulturel-
len Einrichtung bzw. eines kontinuierlichen Kunst- und Kulturangebots 
im Rahmen eines Wirtschaftsjahres erforderlich, geschäftsüblich und 
unter Beachtung der Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit angemessen sind.
Die Personal- und Honorarausgaben sollen in angemessener Höhe 
veranschlagt werden. Als Richtlinie sind dafür die Empfehlungen der 
entsprechenden Fachverbände heranzuziehen. 

4.2.3. Nicht zuwendungsfähig sind Ausgaben für
• die	Unterhaltung	eines	oder	mehrerer	steuerpflichtiger	wirtschaft-

licher Geschäftsbetriebe gem. § 64 Abgabenordnung (AO),
• Abschreibungen, 
• Leasing von Fahrzeugen, 
• Zinsen und andere Ausgaben für selbst in Anspruch genommene 

Darlehen,
• Mahngebühren,
• Mitgliedsbeiträge jeglicher Art

die Bildung von Rücklagen.

4.2.4. Mehrjährige Förderung
Bei Vorliegen eines Doppelhaushaltes kann ein Zuwendungsantrag 
für beide Haushaltsjahre gestellt werden. Der Antrag muss jedoch 
Wirtschaftspläne für die zwei Förderjahre getrennt ausweisen.

4.2.5. Zuwendungsvertrag
In begründeten Fällen kann ausnahmsweise aufgrund eines städtischen 
Interesses für ein dementsprechend tragfähiges Vorhaben zweckge-
bunden eine institutionelle Förderung durch den Abschluss eines Zu-
wendungsvertrags zwischen der Stadt und einem freien Träger gewährt 
werden. Voraussetzung ist, dass sich der Träger in einer mehrjährigen 
Phase der städtischen Förderung als inhaltlich geeignet, wirtschaftlich 
zuverlässig und sein Angebot als erfolgreich erwiesen haben. Es gelten 
sinngemäß die Vorschriften wie für Bescheide.

5. Antragsverfahren
5.1. Antragstellung
Zuwendungen werden grundsätzlich nur auf einen begründeten und 
mit den notwendigen Unterlagen versehenen schriftlichen oder digital 
über	das	im	Einsatz	befindliche	Serviceportal	des	Freistaates	Sachsen	
zur Antragstellung eingereichten Antrag hin gewährt. Anträge sind 
unterzeichnet an die Stadt Leipzig/Kulturamt zu richten oder mit eID-, 
Elster-	oder	Bund-ID-Authentifizierung	digital	einzureichen.	Dabei	ist	
das vom Kulturamt bereitgestellte Antragsformular in seiner jeweils 
aktuellsten Form unter www.leipzig.de bzw. der behördliche digitale 
Antragsservice zu verwenden.
Wenn Anträge für dasselbe Vorhaben bzw. die gleiche Einrichtung 
bei	mehreren	Fachämtern	gestellt	werden,	besteht	die	Verpflichtung,	
die jeweiligen Fachämter zur Vermeidung einer Doppelförderung 
darüber in Kenntnis zu setzen.
Haben Zuwendungsempfänger/-innen für ihre Institution oder für ein 
Vorhaben Zuwendungen von dritter Seite beantragt oder erhalten, so 
ist dies im Antragsformular aufzuführen.
Im Antrag ist zu erklären, ob Antragsteller/-innen allgemein oder 
für das betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach §15 UStG 
berechtigt sind. Ist dies der Fall, so haben Antragsteller/-innen die 
sich ergebenden Vorteile auszuweisen und bei der Ermittlung der 
zuwendungsfähigen Aufwendungen abzusetzen.
Zuwendungen werden zukunftsbezogen bewilligt, um einen bestimm-
ten Zweck zu erfüllen. Eine Förderung bereits begonnener oder durch-
geführter Projekte ist grundsätzlich nicht zulässig. Antragsteller/-innen 
haben mit Antragsstellung zu erklären, dass mit der Maßnahme noch 
nicht begonnen wurde.
Der Vorhabenbeginn ohne gesonderte Antragstellung ist bei Projekt-
förderung ab dem Tag der Antragstellung (Eingang bei der Behörde) 
zugelassen. Hieraus leitet sich kein Anspruch auf eine Förderung ab. 
Die	Nachfinanzierung	von	bereits	begonnenen	oder	durchgeführten	
Projekten ist grundsätzlich nicht möglich.

5.2. Antragsfristen
Institutionelle Förderung: 
Anträge für die institutionelle Förderung müssen bis zum 01.09. des vor-
hergehenden Haushaltsjahres (Posteingang im Kulturamt) vorliegen.
Projektförderung: 
Anträge für Projekte des Folgejahres müssen bis zum 30.09. des vor-
hergehenden Haushaltsjahres (Posteingang im Kulturamt) vorliegen. 
Projekte im investiven Bereich für das Folgejahr sollen bis zum 15.11. 
vorliegen.
Projekte, die im zweiten Halbjahr des laufenden Haushaltsjahres 
stattfinden	und	bis	zum	30.09.	des	vorhergehenden	Haushaltsjahres	
nicht beantragt werden konnten, können bis zum 01.03. des laufenden 
Haushaltsjahres (Posteingang im Kulturamt) beantragt werden. 
Gründe für eine Beantragung zum 01.03. können sein, dass Projekte 
zum 30.09. noch nicht beantragungsreif und / oder Fördermittelanträge 
bei Dritten noch nicht bewilligt waren. Die Gründe sind im Antrag 
nachvollziehbar darzustellen.
Zur Förderung der Anträge zum 01.03. wird eine Summe aus dem 
jeweiligen Förderjahr zurückgestellt. Als Rechengröße dient die Höhe 
der Projektförderung des jeweiligen Vorjahres. Davon werden 10 Pro-
zent als Ansatz ermittelt.
Im Zusammenhang mit zusätzlichen Förderprogrammen, die unter-
jährig aufgelegt und bewilligt werden, können Anträge auch nach 
dem 30.09. des vorhergehenden Haushaltsjahres gestellt werden. Die 
Programme werden in geeigneter Form bekanntgegeben. Gleichzeitig 
dazu ergeht eine Aufforderung durch das Kulturamt. Der Prozess der 
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Beantragung, Bewilligung und Abrechnung entspricht dieser Richtlinie.
Für alle Zuwendungsarten gilt, dass nicht fristwahrend eingegangene 
Anträge für das Zuwendungsverfahren nicht berücksichtigt werden 
können. Ausgenommen von dieser Regelung sind Kleinprojekte mit 
Gesamtaufwendungen	bis	max.	2.000	€	und	Programmen,	die	unter-
jährig aufgelegt und bewilligt werden.

6. Bewilligungsverfahren
Die	Bewilligungsbehörde	entscheidet	aufgrund	ihres	pflichtgemäßen	
Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel.
Für die Vergabe der Kulturfördermittel ist die Entscheidungsbefugnis 
auf das Kulturamt übertragen, welches im Benehmen mit dem Fach-
ausschuss Kultur handelt.
Durch das Kulturamt wird für die institutionelle Förderung ein Ver-
waltungsvorschlag erarbeitet. Bei der Erarbeitung des Verwaltungs-
vorschlags	für	die	Projektförderung	und	die	fachspezifischen	Förder-
instrumente zieht das Kulturamt Fachbeiräte hinzu, mit denen die 
Förderprioritäten festgelegt werden. Dem Gremium gehören jeweils an: 
• Experten/innen	für	das	jeweilige	Fachgebiet	
• Vertreter/-innen von Fachverbänden und Interessensvertretungen
Ausgenommen von der Behandlung im Fachbeirat sind unterjährige 
Kleinprojekte	mit	Gesamtaufwendungen	bis	max.	2.000	€	sowie	Projekte	
im investiven Bereich.
Die Bewilligung einer Zuwendung erfolgt durch schriftlichen Zuwen-
dungsbescheid oder durch den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen 
Zuwendungsvertrages.
Im Zuwendungsbescheid wird festgelegt, nach welcher Finanzierungs-
art gefördert wird. Die förderfähigen Ausgaben sowie gegebenenfalls 
nicht förderfähige Einzelpositionen werden genau bezeichnet. Kann 
die beantragte Zuwendung nicht in voller beantragter Höhe gewährt 
werden, haben Zuwendungsempfänger/-innen unverzüglich einen ge-
änderten bzw. angepassten Kosten- und Finanzierungsplan vorzulegen.
Bestandteil des Zuwendungsbescheides bzw. Zuwendungsvertrages 
sind die Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest) sowie bei Rele-
vanz die Baufachlichen Nebenbestimmungen (NBest-Bau), die Auf-
lagen und Bedingungen im Sinne des § 36 VwVfG sowie notwendige 
Erläuterungen	 enthalten.	 Die	 Beachtung	 ist	 verpflichtend	 und	 im	
Rahmen des Verwendungsnachweises zu bestätigen.
Liegt zu Beginn eines neuen Haushaltsjahres noch kein rechtskräftiger 
Haushalt	vor,	werden	Zuwendungen	vorläufig	gewährt,	um	eine	be-
darfsgerechte Bereitstellung an die Zuwendungsempfänger/-innen 
zu	ermöglichen.	Hierzu	ergeht	ein	vorläufiger	Zuwendungsbescheid.

7. Auszahlungsverfahren
Die bewilligte Zuwendung darf erst nach Bestandskraft (Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist) des Zuwendungsbescheides angefordert und aus-
gezahlt werden. 
Die Auszahlung erfolgt im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
generell auf Anforderung.
Ein Teilwiderspruch gegen nicht bewilligte Antragsbestandteile be-
hindert die Bestandskraft des bewilligten Teiles nicht. Verzichten 
Zuwendungsempfänger/-innen schriftlich auf die Einlegung eines 
Rechtsbehelfs, führt dies zur vorzeitigen Bestandskraft des Zuwen-
dungsbescheides. Ein entsprechendes Muster für eine Verzichtserklä-
rung ist in der Anlage II beigefügt.
Projektförderung:
Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, 
als sie für fällige Zahlungen im Rahmen des Verwendungszweckes 
benötigt wird. Die ausgezahlten Beträge müssen innerhalb von sechs 
Monaten ausgegeben werden.
Institutionelle Förderung:
Die Auszahlung erfolgt quartalsweise. In Ausnahmefällen des drin-
genden Bedarfs zur Sicherung des Fortbestehens von Einrichtungen 
einschließlich der Weiterbeschäftigung der Mitarbeiter können 
Abschlagszahlungen auf schriftlichen und begründeten Antrag hin 
während	der	vorläufigen	Haushaltsführung	ausgezahlt	werden.

8. Nachweisverfahren
8.1. Verwendungsnachweis 
Zum Nachweis der zweckentsprechenden Verwendung der Zuwen-
dung legen die Zuwendungsempfänger/-innen dem Kulturamt einen 
Verwendungsnachweis (Anlage III) vor. Dieser besteht weiter aus 
einem Sachbericht und einem zahlenmäßigen Nachweis. 
• Der zahlenmäßige Nachweis der Einnahmen und Ausgaben besteht 

bei der institutionellen Förderung aus der Jahresrechnung bzw. dem 
Jahresabschluss entsprechend der Gliederung des Wirtschaftsplanes. 

• Bei der Projektförderung aus einer summarischen Darstellung 

der Einnahmen und Ausgaben entsprechend der Gliederung des 
Kosten- und Finanzierungsplans. (Anlage III.1 bei institutioneller 
Förderung, Anlage III.2 bei Projektförderung, Anlage III.3 bei Pro-
jektförderung (investiv)).

Im Sachbericht sind die Verwendung der Zuwendung sowie das erzielte 
Ergebnis und seine Auswirkungen darzustellen und im Einzelnen zu 
erläutern. Tätigkeits-, Geschäfts-, Abschluss- und Prüfungsberichte, 
etwaige Veröffentlichungen und dergleichen sind ggf. beizufügen.
Der zahlenmäßige Nachweis kann bei einer institutionellen Förderung, 
die sich nur auf einzelne Sparten der Institution bezieht, auf den ge-
förderten Bereich begrenzt werden.
Dem Verwendungsnachweis sind digitale Belege oder die Originalbe-
lege (Einzahlungs- und Auszahlungsbelege) über die Einzelzahlungen 
und die Verträge über die Vergabe von Aufträgen beizufügen. Die 
Belege müssen so aufgeschlüsselt werden, dass sie prüfungsfähig 
sind. Ausgaben, die unzureichend nachgewiesen sind, können nicht 
anerkannt werden.
Bei institutioneller Förderung ist die Vorlage des letzten Jahresab-
schlusses (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung) bzw. der letzten 
Jahresrechnung erforderlich. Im Verwendungsnachweis ist zu bestä-
tigen, dass die Ausgaben notwendig waren, dass wirtschaftlich und 
sparsam verfahren worden ist und die Angaben mit den Büchern und 
Belegen übereinstimmen.
Das Kulturamt und das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Leipzig 
sind berechtigt, Bücher, digitale sowie Originalbelege oder sonstige 
Geschäftsunterlagen anzufordern sowie die Verwendung der Zuwen-
dung durch örtliche Erhebung zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen 
zu lassen. Zuwendungsempfänger/-innen haben die erforderlichen 
Unterlagen bereitzuhalten und die notwendigen Auskünfte zu erteilen.

8.2. Einfaches Verfahren
Für Zuwendungen bis einschließlich 15.000 Euro bei Einfachförderung 
ist unabhängig von der Zuwendungs- und Finanzierungsart ein ein-
faches Verfahren möglich, bei Mischförderung bis zu einer Gesamt-
fördersumme von einschließlich 15.000 Euro. Die einzureichenden 
Unterlagen bestimmen sich nach Punkt 10.1. Auf die Vorlage der 
Bücher und Belege wird dagegen verzichtet. Das Recht der Nach-
forderung bzw. Einsichtnahme und Prüfung ist davon nicht berührt. 
Der einfache Verwendungsnachweis ist durch einen Kassenprüfer der 
Zuwendungsempfänger/-innen (Verbände, Vereine) oder ggf. durch 
eine eigene Prüfungseinrichtung zu bestätigen.
Sofern andere juristische Personen des öffentlichen Rechts eine Prü-
fung durchführen, genügt der Nachweis dieses Prüfungsergebnisses.
Die Entscheidung über die Zulassung des einfachen Verwendungs-
nachweises ergeht im Zuwendungsbescheid.

8.3.  Vorlagefrist 
Der vollständige Verwendungsnachweis ist
• bei Projektförderung drei Monate nach Beendigung bzw. Fer-

tigstellung der Maßnahme, spätestens jedoch bis zum 31.03. des 
Folgejahres,

• bei institutioneller Förderung spätestens sechs Monate nach Ablauf 
des Bewilligungszeitraumes

• dem Kulturamt unaufgefordert vorzulegen. In Ausnahmefällen 
kann das Kulturamt die Vorlagefrist auf begründeten Antrag der 
Zuwendungsempfänger/innen verlängern.

8.4. Zwischennachweis 
Ist die Zuwendung über den Zeitraum eines Doppelhaushaltes ge-
währt worden, ist der Grundsatz der Jährlichkeit zu beachten. In den 
Zuwendungsbescheiden ist ggf. festzulegen, dass die Auszahlung der 
Zuwendung erst nach Vorlage eines Zwischennachweises (Anlage 
IV) erfolgt. Auf die Vorlage der Bücher und Belege wird verzichtet.

8.5. Mitteilungspflichten der Zuwendungsempfänger/innen
Zuwendungsempfänger/-innen	sind	verpflichtet,	dem	Fachamt	un-
verzüglich Sachverhalte anzuzeigen, wenn 
• nach Vorlage des Haushalts- oder Wirtschaftsplans bzw. Finan-

zierungsplanes weitere Zuwendungen für denselben Zweck bei 
anderen Stellen beantragt oder bewilligt werden, 

• sich eine Ermäßigung der Gesamtausgaben oder eine Änderung 
der Finanzierung ergibt, 

• der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der 
Zuwendung maßgebliche Umstände sich ändern oder wegfallen,

• sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der 
bewilligten Zuwendung nicht zu erreichen ist,

• die ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von sechs Monaten nach 
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Auszahlung verbraucht werden können, soweit die Auszahlung 
der Zuwendung nicht nach festen Zeitpunkten bestimmt wurde,

• Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck 
genutzt bzw. nicht mehr benötigt werden,

• es bei der Durchführung der Maßnahme terminliche Verschie-
bungen gibt,

• sich die Organisationsstruktur ändert,
• ein Insolvenzverfahren von bzw. gegen die Zuwendungsempfänger/-

innen beantragt oder eröffnet wird.

9.  Rückforderungen und Verzinsung
Das Kulturamt kann einen Zuwendungsbescheid mit Wirkung auch 
für die Vergangenheit ganz oder teilweise zurücknehmen oder wider-
rufen und die Zuwendung, auch wenn sie bereits verwendet worden 
ist, zurückfordern. Die zu erstattende Leistung wird durch schriftlichen 
Bescheid festgesetzt.

10.  Sonstige Zuwendungsbestimmungen
10.1. Veröffentlichungen
Veröffentlichungen, die sich auf das geförderte Projekt oder die ge-
förderte Einrichtung beziehen, müssen Hinweise auf die Förderung 
durch die Stadt Leipzig, Kulturamt, enthalten.
Entsprechend Ratsbeschluss RBV-1286/12 werden alle Zuwendungen 
der Stadt Leipzig an außerhalb der Stadtverwaltung stehende Stellen 
jährlich im Zuwendungsbericht unter Einhaltung der festgelegten 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen erfasst und veröffentlicht.
Die Fachförderrichtlinie Kultur und die jeweils aktuellen Antrags- und 
Verwendungsnachweisformulare werden im Internetportal der Stadt 
Leipzig veröffentlicht.

10.2.  Übergangsregelung
Förderverfahren, die vor Inkrafttreten dieser Richtlinie durch Antrag-
stellung förmlich eingeleitet worden sind, werden nach der bisher 
geltenden Förderrichtlinie abgeschlossen.
Die	in	Punkt	5.2	geregelten	Antragstermine	finden	ab	dem	1.	Antrags-
verfahren für 2025 Anwendung. 

11.  Inkrafttreten
Die Fachförderrichtlinie Kultur tritt mit Beschlussfassung der Ratsver-
sammlung am 6.7.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die „Richtlinie der 
Stadt Leipzig über die Förderung freier kultureller und künstlerischer 
Projekte und Einrichtungen“, Nr. VI-DS-03996 vom 21.06.2017 außer 
Kraft.	■

Leipzig, 7.7.2023
Burkhard Jung

Oberbürgermeister

Hinweis: Die Anlagen finden Sie auf www.leipzig.de .

Mit Bescheid der Landesdirektion Sachsen vom 27.07.2023 wird das 
Flurstück 2828/2 der Stadt Leipzig, Gemarkung Leipzig gemäß § 23 
Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) von Bahnbetriebszwecken frei-
gestellt (siehe kartenmäßige Darstellung):

Diese Flächen sind für den Eisenbahnbetrieb nicht mehr erforderlich. 
Durch die Freistellung endet die Eigenschaft als Betriebsanlage der 
Eisenbahn. Die Flächen werden aus dem eisenbahnrechtlichen Fach-
planungsprivileg des Eisenbahn-Bundesamtes entlassen und gehen in 
die Planungshoheit der Stadt Leipzig über. Sie unterliegen ab diesem 
Zeitpunkt ausschließlich dem allgemeinen Bauplanungsrecht und 
somit der kommunalen Zuständigkeit. 

Auskünfte	erteilt	das	Stadtplanungsamt,	Tel.	0341	123-49	48.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Freistellungsfläche in Leipzig Zentrum-Nord und Zen-
trum-Ost (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

I

I

I

I I I I I I I I I I I
I

I
I

I
I

I

I

I

I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I

Par
th

e

überwölbte Parthe

Roscherstr. Rackwitzer Str.

Bitte
rfe

lde
r 

    
 S

tr.

W
ittenberger Str.

Erich-Weinert-Str.

Berlin
er S

tr.

Zentrum-Ost

Zentrum-Nord

Freistellung von Bahnbetriebszwecken für Flächen  
in Leipzig Zentrum-Nord und Zentrum-Ost

http://www.leipzig.de


Elektronisches Amtsblatt Stadt Leipzig 
Ausgabe 15/23 · 19.08.2023

9

Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
05.07.2023 die Satzung über ein besonderes Vorkaufsrecht für das 
Gebiet „Gerichtsweg/Täubchenweg“ beschlossen. 

Der Beschluss ist im Stadtplanungsamt niedergelegt und kann zu den 
unten genannten Zeiten kostenlos für die Dauer von zwei Wochen 
eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der	 Geltungsbereich	 der	 Satzung	 befindet	 sich	 in	 Leipzig	 Südost,	
im Ortsteil Reudnitz-Thonberg zwischen Frommannstraße, Crusius-
straße, Täubchenweg und Gerichtsweg (entsprechend kartenmäßiger 
Darstellung).

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung steht 
der Stadt Leipzig nach Maßgabe des § 25 BauGB ein Vorkaufsrecht 
an bebauten und unbebauten Grundstücken im Geltungsbereich der 
Satzung zu. 

Die Satzung und die Begründung dazu können im Stadtplanungsamt, 
Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 
während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.   8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr.  VII-DS-08143).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 beachtliche Ver-
letzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen	Einfluss	auf	bestehende	Rückübertragungs	bzw.	Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten. Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4.  vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO geltend 
gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung am 
05.07.2023 den Bebauungsplan Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“ 
beschlossen (Beschlussvorlage Nr. VII-DS-08179). Dieser Beschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. Er ist im Stadtplanungsamt nieder-
gelegt und kann wie unten angegeben kostenlos für die Dauer von 
zwei Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.

Das	Plangebiet	befindet	sich	in	Leipzig-Mitte,	 im	Ortsteil	Zentrum-
Süd zwischen Roßplatz, Grünewaldstraße, Windmühlenstraße und 
Peterssteinweg (entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Der Bebauungsplan ist bauplanungsrechtliche Voraussetzung zur 
Entwicklung des Areals als ein lebendiges Stadtquartier mit unter-
schiedlichen Kerngebiets-, Büro-, Einzelhandels- und Dienstleistungs-
nutzungen.

Der Bebauungsplan und die Begründung sowie die zusammenfassende 
Erklärung können im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.   8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden. Die zu-
sammenfassende Erklärung beinhaltet, wie die Umweltbelange, die 
Ergebnisse der Beteiligungsprozesse und anderweitige Planungsmög-
lichkeiten beim Zustandekommen des Plans berücksichtigt wurden.  

Die genannten Unterlagen sind auch im Internet über das Ratsinforma-
tionssystem der Stadt Leipzig unter https://ratsinformation.leipzig.
de (Vorlage Nr. VII-DS-08179) einsehbar.

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
1.  eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der 

dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2.  eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung 

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des 
Flächennutzungsplans und

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des die Ver-
letzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsan-
sprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch diesen 
Plan und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Die hier gegebenen Hinweise auf Rechtsfolgen nach dem BauGB haben 
keinen	 Einfluss	 auf	 bestehende	 Rückübertragungsansprüche	 bzw.	
Entschädigungsansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener 
Vermögensfragen.

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Abs. 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.
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Leipzig-Mitte

Satzungsbeschluss

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGemO 
geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 392 „Wilhelm-Leuschner-Platz“ 
(fett umrandet) 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat am 05.07.2023 die Auf-
stellung des Bebauungsplans Nr. 472 „Klinikum und Stadtquartier St. 
Georg, Delitzscher Straße“ nach § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) 
beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit bekannt gemacht (§ 2 Abs. 
1 Satz 2 BauGB). Er ist im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-
Luther-Ring 4-6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 niedergelegt und kann 
während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.   8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

für die Dauer von zwei Wochen kostenlos eingesehen werden, er ist 
auch im Internet über das Ratsinformationssystem der Stadt Leipzig 
abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de (Vorlage Nr. VII-
DS-07374). 
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Bebauungsplan Nr. 472 „Klinikum und Stadtquartier  
St. Georg, Delitzscher Straße“,  

Leipzig-Nord – Aufstellungsbeschluss

Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 472 „Klinikum und Stadtquartier St. Georg, Delitzscher Straße“, 
(fett umrandet). 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung

Das	Plangebiet	des	Bebauungsplans	Nr.	472	befindet	sich	in	Leipzig	
Nord, in den Ortsteilen Eutritzsch und Wiederitzsch, westlich der 
Delitzscher Straße zwischen Nördliche Rietzschke und Virchowstraße 
(entsprechend kartenmäßiger Darstellung). 

Aufgrund von Prozessen der Modernisierung, Standortkonzentration 
und Nachverdichtung wird der östliche Teil des Klinikareals nicht 
mehr für den Krankenhausbetrieb benötigt. Die Stadt Leipzig beab-
sichtigt, dieses Gebiet zu einem nutzungsgemischten Stadtquartier zu 
entwickeln, wofür die Aufstellung des Bebauungsplanes bauplanungs-
rechtliche	Grundlage	bildet.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt
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Die Ratsversammlung der Stadt Leipzig hat in ihrer Sitzung vom 
05.07.2023 die Satzung über eine Veränderungssperre für den Bebau-
ungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich der Zollschuppenstraße“ 
beschlossen. Am 13.10.2022 wurde der Beschluss über die Aufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 477 gefasst und am 15.10.2022 im Leipziger 
Amtsblatt bekanntgemacht.  

Der Beschluss über die Veränderungssperre ist im Stadtplanungsamt 
niedergelegt und kann an unten angegebener Stelle kostenlos für die 
Dauer von zwei Wochen eingesehen werden.

Mit dieser Bekanntmachung tritt die Satzung in Kraft.

Der	Geltungsbereich	der	Satzung	befindet	sich	in	Leipzig-Südwest,	
im Ortsteil Plagwitz zwischen Naumburger Straße, Klingenstraße, 
Markranstädter Straße und Zollschuppenstraße (gemäß kartenmäßiger 
Darstellung). 

Zur Sicherung der Planung dürfen im räumlichen Geltungsbereich 
dieser Satzung Vorhaben im Sinne des § 29 Baugesetzbuch (BauGB) 
nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt werden 
sowie erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von 
Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-,	zustimmungs-	oder	anzeigepflichtig	sind,	nicht	vor-
genommen werden.

Die Satzung kann im Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, Martin-Lu-
ther-Ring 4 - 6, 04109 Leipzig, Zimmer 498 während der Dienststunden

Mo./Mi.  8.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Di./Do.   8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Fr.    8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt werden.

Die Satzung ist auch im Internet über das Ratsinformationssystem 
der Stadt Leipzig abrufbar unter https://ratsinformation.leipzig.de 
(Vorlage Nr. VII-DS-08495).

Rechtsbehelf:

Nach § 215 Abs. 1 BauGB ist eine nach § 214 Abs. 1 BauGB beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften 
unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekannt-
machung schriftlich gegenüber der Stadt Leipzig unter Darlegung des 
die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden ist.

Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die 
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für eingetretene 
Vermögensnachteile durch die Veränderungssperre nach § 18 BauGB 
und des § 18 Abs. 3 BauGB über das Erlöschen der Entschädigungs-
ansprüche bei nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.

Auf die Möglichkeit der Beantragung einer Entschädigung nach § 44 
Abs. 3 Satz 2 und 3 sowie § 43 Abs. 2 Satz 1 BauGB wird hingewiesen.

Der hier gegebene Hinweis auf Rechtsfolgen nach dem BauGB hat kei-
nen	Einfluss	auf	bestehende	Rückübertragungs	bzw.	Entschädigungs-
ansprüche nach dem Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen.
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Satzung über eine Veränderungssperre  
für den Bebauungsplan Nr. 477 „Wohnquartiere östlich 

der Zollschuppenstraße“, Leipzig-Südwest

Weiterhin wird darauf hingewiesen, dass nach § 4 Absatz 4 der Ge-
meindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) Satzungen, 
die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften zustande 
gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang 
an gültig zustande gekommen gelten.

Dies gilt nicht, wenn

1.  die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2.  Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung 

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3.  der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 wegen 

Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4.  vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 genannten Frist

a)  die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
b)  die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber 

der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Ver-
letzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach § 4 Absatz 4 Satz 2 Nr. 3 oder 4 der SächsGe-
mO geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 
genannten	Frist	jedermann	diese	Verletzung	geltend	machen.	■

Dezernat Stadtentwicklung und Bau
Stadtplanungsamt

Geltungsbereich der Veränderungssperre für den Bebauungsplan Nr. 477 
„Wohnquartiere östlich der Zollschuppenstraße“ (fett umrandet)

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung
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Die Landesdirektion Sachsen führt auf Antrag der Leipziger Ver-
kehrsbetriebe (LVB) GmbH für das oben genannte Vorhaben das 
Planfeststellungsverfahren nach Personenbeförderungsgesetzes durch.

Die Unterlagen haben in der Zeit vom 9. Januar 2023 bis einschließlich 
8. Februar 2023 im Stadtplanungsamt der Stadtverwaltung Leipzig 
öffentlich ausgelegen.

Gegenstand der Baumaßnahme ist auch der Aus- und Umbau der 
Gleisschleife auf Höhe der Haltestelle Volbedingstraße.  Da für die 
Gleisschleife	 die	 Versickerung	 des	 Oberflächenwassers	 über	 eine	
Mulde vorgesehen ist, wurde seitens der Planfeststellungsbehörde 
(Landesdirektion Sachsen) die Erstellung eines wasserrechtlichen 
Fachbeitrages gefordert.

Dieser Fachbeitrag „Fachgutachten nach Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL)“ liegt in der Zeit 

vom 28. August 2023 bis einschließlich 27. September 2023

in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadt-
planungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.

Des Weiteren sind die Bekanntmachung sowie das Fachgutachten 
während des vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der 
Landesdirektion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekannt-
machung (Rubrik Infrastruktur - Straßenbahnen) einsehbar. 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungs-
frist - bis einschließlich 11. Oktober 2023 - bei der Landesdirektion 
Sachsen (Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) 
oder der Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei 
der Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwendungen 
gegen das Gutachten schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 
erheben. 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben  
der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH

 „Volbedingstraße zwischen Mockauer- und Zeumerstraße“

 Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer quali-
fizierten	elektronischen	Signatur	unter	der	E-Mail-Adresse	post@lds.
sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur elektronisch 
übermittelt	werden	(z.	B.	E-Mail	ohne	qualifizierte	elektronische	
Signatur), sind unwirksam und bleiben daher unberücksichtigt.

 Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das 
Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Nach Ablauf dieser 
Äußerungsfrist sind für das Verfahren über die Zulässigkeit des Vor-
habens alle Äußerungen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen 
Titeln beruhen, für dieses Verwaltungsverfahren ausgeschlossen 
(§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG). 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG in Verbindung 
mit § 1 Satz 1 SächsVwVfZG von der Auslegung des Fachgutachtens. 

Datenschutzhinweise gemäß Artikel 13 und 14 der Datenschutz-
Grundverordnung 
Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen bezogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen 
erhebt solche Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und 
im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion 
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestim-
mungen zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden der Vorha-
benträgerin übermittelt. Die entsprechenden datenschutzrechtlichen 
Informationen nach Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 
und 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), insbesondere 
welche Rechte Ihnen diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem 
folgenden Link: https://www.lds.sachsen.de/datenschutz  (–> Unter-
lagen –> Planfeststellungsverfahren Infrastruktur). 
Der behördliche Datenschutzbeauftragte der Landesdirektion Sachsen 
ist wie folgt erreichbar: Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion 
Sachsen, 09105 Chemnitz; E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de; Tele-
fon:	+49	371/532-0.	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes vom 
10.07.2023 (Az. 521ppw/021-2021#025) liegt mit einer Ausfertigung des 
festgestellten Planes (einschließlich der Rechtsbehelfsbelehrung) in der 
Zeit vom 28.08.2023 bis 11.09.2023 in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus,
Martin-Luther-Ring 4-6, Stadtplanungsamt, Zimmer 498, 04109 Leip-
zig während der Dienststunden zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Der Planfeststellungsbeschluss und der festgestellte Plan können nach 
Terminvereinbarung unter der Telefonnummer 0351 4 24 31 20 auch 
beim Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Dresden, August-Bebel-

Straße 10, 01219 Dresden, eingesehen werden. Der Planfeststellungs-
beschluss und der festgestellte Plan werden auch im Internet (www.
eisenbahn-bundesamt.de/anhoerung) veröffentlicht. 
Mit dem Ende der gesetzlichen Auslegungsfrist von zwei Wochen gilt 
der Beschluss den Betroffenen gegenüber, an die keine persönliche 
Zustellung erfolgt ist, als zugestellt (§ 74 Abs. 4 Satz 3 Verwaltungs-
verfahrensgesetz).	■

Stadtplanungsamt
i. A. des Eisenbahn-Bundesamtes

Planfeststellung für das Bauvorhaben  
Ausbaustrecke Karlsruhe – Stuttgart – Nürnberg – Leipzig/Dresden  
Abschnitt Gaschwitz (e) – Böhlen (e), 5. Bauabschnitt (Waldbahn)  

Bahnhof Markkleeberg West einschließlich Straßenüberführung Koburger Straße  
km 5,170 - km 6,700 Strecke 6379 Leipzig-Plagwitz – Gaschwitz  

in den Städten Leipzig und Markkleeberg

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:www.eisenbahn-bundesamt.de/anhoerung?subject=
mailto:www.eisenbahn-bundesamt.de/anhoerung?subject=
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Die Stadt Leipzig, Verkehrs- und Tiefbauamt, hat für das Vorhaben 
„Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Am Ritter-
schlößchen“ die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens nach 
dem Sächsischen Straßengesetz (SächsStrG) beantragt. 
Die Stadt Leipzig beabsichtigt den Ersatzneubau der beiden Brücken-
bauwerke im Zuge der Georg-Schwarz-Straße über die Anlagen der 
Deutschen Bahn AG. In diesem Zusammenhang ist die komplette Um-
gestaltung des Doppelknotens Leipziger Straße/Am Ritterschlößchen/
Heinrich-Heine-Straße und Ludwig-Hupfeld-Straße/Georg-Schwarz-
Straße geplant. Des Weiteren ist der Umbau der Straße Am Ritter-
schlößchen sowie des sich unmittelbar anschließenden Abschnittes der 
Gustav-Esche-Straße mit der Erneuerung der Brücke „Am Forsthaus“ 
über den Bauerngraben vorgesehen.
In Verbindung mit dem Straßenbauvorhaben ist seitens der Leipziger 
Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH die Erneuerung der Straßenbahn-
betriebsanlagen in der Georg-Schwarz-Straße und Leipziger Straße 
vorgesehen. Zudem wird die bestehende Haltestelle „S-Bahnhof 
Leutzsch“ der Straßenbahnlinie 7 zwischen den neu zu errichtenden 
Brückenbauwerken als barrierefreie Inselhaltestelle in den Straßen-
körper errichtet. 
Ein weiterer Bestandteil des Gesamtvorhabens ist seitens der LVB 
der Neu- bzw. Umbau der Wendeschleife an der Philipp-Reis-Stra-
ße sowie seitens der Stadt Leipzig die Integration einer Park & Ride 
Anlage in dieser.
Die für die Straßenbahnverkehrsanlage im Zuge der Georg-Schwarz-
Straße und den Um- bzw. Neubau der Wendeschleife im Auftrag der 
LVB erstellten Unterlagen sind Bestandteil der Planungsunterlagen. 
Die Planungsinhalte sind als Gesamtbaumaßnahme für den Straßenbau 
bzw. für die Straßenbetriebsanlagen jeweils nachrichtlich dargestellt 
und integriert.
Für den Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich Um-
bau Am Ritterschlößchen wird Grunderwerb, für die Realisierung 
landschaftspflegerischer	Maßnahmen,	für	spätere	Wegerechte	sowie	
für eine Regenwassereinleitstelle werden Grunddienstbarkeiten zu 
Gunsten des Straßenbaulastträgers erforderlich.
Für	das	Vorhaben	besteht	eine	Verpflichtung	zur	Durchführung	einer	
Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 5 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 3 Abs. 1, 
Anlage 1 Nr. 2c des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung 
im Freistaat Sachsen (SächsUVPG).
Der Vorhabenträger hat die nachfolgenden entscheidungserheblichen 
Unterlagen über die Umweltauswirkungen des Vorhabens vorgelegt

Unterlage 
Nr. Bezeichnung der Unterlage

Teil A Vorhabensbeschreibung

1 Erläuterungsbericht mit Anlagen (UVP-Bericht)

Teil B Planteil

2 Übersichtskarte

3 Übersichtslageplan

4 Übersichtshöhenplan

5 Lagepläne

6 Höhenpläne

7 Lagepläne Lärmschutzmaßnahmen

8 Lagepläne der Entwässerungsmaßnahmen

9 Landschaftspflegerische	Maßnahmen

10 Grunderwerb

Unterlage 
Nr. Bezeichnung der Unterlage

11 Regelungsverzeichnis

12 Widmung/Umstufung/Einziehung

Teil C Untersuchungen, weitere Pläne, Skizzen

14 Ermittlung Belastungsklasse/Straßenquerschnitte

15 Bauwerkspläne

16 Sonstige Pläne

17 Immissionstechnische Untersuchungen

18 Wassertechnische Untersuchungen

19
19.1
19.2
19.3
19.4
19.5

Umweltfachliche Untersuchungen
Landschaftspflegerischer	Begleitplan
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
FFH-Verträglichkeitsprüfung „Leipziger Auen-
system“
FFH-Verträglichkeitsprüfung „Leipziger Auwald“
Umweltverträglichkeitsstudie

20 Geotechnische Untersuchungen (informativ)

21 Sonstige Gutachten (informativ)

Teil D Nachweise

22 Verkehrsqualität (informativ)

23 Verkehrssicherheit (Informativ)

Der Plan (Zeichnungen und Erläuterungen) liegt in der Zeit 

vom 28. August 2023 bis 27. September 2023

in der Stadt Leipzig, Neues Rathaus, Martin-Luther-Ring 4-6, Stadt-
planungsamt, Zimmer 498 zu den Dienststunden Mo./Mi. 8.00-15.00 
Uhr, Di./Do. 8.00-16.00 Uhr, Fr. 8.00-12.00 Uhr zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.

Die Bekanntmachung sowie die Antragsunterlagen sind während des 
vorgenannten Zeitraums auch auf der Internetseite der Landesdirek-
tion Sachsen unter https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung 
(Rubrik Infrastruktur – Gemeindestraßen, sonstige öffentliche Straßen) 
einsehbar.

Des Weiteren werden der Inhalt der vorliegenden Bekanntmachung 
nach § 19 Abs. 1 UVPG und die nach § 19 Abs. 2 UVPG auszulegenden 
Unterlagen im UVP-Portal unter https://www.uvp-verbund.de/ zu-
gänglich gemacht. Das UVP-Portal entspricht den Anforderungen des 
§ 27a VwVfG. Maßgeblich ist der Inhalt der ausgelegten Unterlagen  
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 UVPG, § 27a Abs. 1 Satz 4 VwVfG).
Darüber hinaus sind die entscheidungserheblichen Unterlagen gemäß 
den Bestimmungen des Sächsischen Umweltinformationsgesetzes 
(SächsUIG) in der Landesdirektion Sachsen, Referat 32, Braustraße 2. 
04107 Leipzig, auf Antrag zugänglich.
1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann 

bis spätestens einem Monat nach Ablauf der Auslegungsfrist – bis 
einschließlich 27. Oktober 2023 – bei der Landesdirektion Sachsen 
(Postanschrift: Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz) oder der 
Dienststelle in Leipzig, Braustraße 2, 04107 Leipzig, bzw. bei der 
Stadt Leipzig, Stadtplanungsamt, 04092 Leipzig, Einwendungen 
gegen den Plan schriftlich oder mündlich zur Niederschrift erheben. 

Planfeststellungsverfahren für das Vorhaben  
„Ersatzneubau Georg-Schwarz-Brücken einschließlich 

Umbau Am Ritterschlößchen“

https://www.lds.sachsen.de/bekanntmachung
https://www.uvp-verbund.de/
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 Einwendungen können auch elektronisch, aber nur mit einer quali-
fizierten	elektronischen	Signatur	unter	der	E-Mail-Adresse	post@lds.
sachsen.de erhoben werden; Einwendungen, die nur elektronisch 
übermittelt	werden	(z.	B.	E-Mail	ohne	qualifizierte	elektronische	
Signatur), sind unwirksam und bleiben daher unberücksichtigt.

  Die Einwendung muss den geltend gemachten Belang und das Maß 
seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 

 Nach Ablauf dieser Äußerungsfrist sind für das Verfahren über 
die Zulässigkeit des Vorhabens alle Äußerungen, die nicht auf 
besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen, für dieses Verwal-
tungsverfahren ausgeschlossen § 21 Abs. 4 Satz 1 UVPG). Die 
Äußerungsfrist gilt auch für solche Einwendungen, die sich nicht 
auf die Umweltauswirkungen des Vorhabens beziehen, § 21 Abs. 
5 UVPG.

 Bei Einwendungen bzw. Äußerungen, die von mehr als 50 Per-
sonen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form verviel-
fältigter	gleichlautender	Texte	eingereicht	werden	(gleichförmige	
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite ein 
Unterzeichner mit Namen, Beruf und Anschrift als Vertreter der 
übrigen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese 
Einwendungen unberücksichtigt bleiben.

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung 
der Vereinigungen nach § 39 Abs. 3 Satz 2 SächsStrG in Verbindung 
mit § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG.

3.  Nach § 18 Abs. 1 Satz 4 UVPG in Verbindung mit § 73As. 6 VwVfG 
ist für Äußerungen nach § 21 UVPG ein Erörterungstermin durch-
zuführen. Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung der 
rechtzeitig erhobenen Stellungnahmen und Einwendungen ver-
zichten (§ 39 Abs. 4 SächsStrG). 

 Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt ge-
macht werden. 

 Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben, 
Äußerungen vorgebracht oder Stellungnahmen abgegeben haben, 
von dem Termin gesondert benachrichtigt. Bei gleichförmigen 
Einwendungen gilt diese Regelung für den Vertreter [§ 17 VwVfG 
in Verbindung mit § 1 Satz 1 des Gesetzes zur Regelung des Ver-
waltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für 
den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG)]. 

 Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie 
durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 

 Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzu-
weisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. Bei 
Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch 
ohne ihn verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Ab-
schluss des Erörterungstermins beendet.

 Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.
4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwen-

dungen, Vorbringen von Äußerungen oder Abgabe von Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 
entstehende Kosten werden nicht erstattet.

5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfest-
stellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden nicht in dem 
Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungs-
verfahren behandelt.

6. Über die Äußerungen, Einwendungen und Stellungnahmen wird 
nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfest-
stellungsbehörde (Landesdirektion Sachsen) entschieden. Die 
Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbeschluss) an die 
Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben 
haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

7. Vom Beginn der Auslegung des Planes treten die Anbaubeschrän-
kungen nach § 24 SächsStrG und die Veränderungssperre nach 
§ 40 SächsStrG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt 
dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den vom Plan 
betroffenen Flächen zu (§ 40 Abs. 1 Satz 3 SächsStrG). 

8.	 Da	das	Vorhaben	UVP-pflichtig	ist,	wird	darauf	hingewiesen,	dass
a)  die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässig-

keit des Vorhabens die Landesdirektion Sachsen die zuständige 
Behörde ist;

b) über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbe-
schluss entschieden wird;

c)  dass mit den ausgelegten Planunterlagen ein UVP-Bericht nach 
§ 16 UVPG vorgelegt wurde;

d)  dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die 
Einbeziehung der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen 
des Vorhabens gemäß § 18 UVPG ist.

Datenschutzhinweise 

Bei der Abgabe von Stellungnahmen und Äußerungen oder der Er-
hebung von Einwendungen stellen sie der Landesdirektion Sachsen 
Personen bezogene Daten zur Verfügung. Die Landesdirektion Sachsen 
erhebt solche Daten auch bei Meldebehörden, Grundbuchämtern und 
im Handelsregister. Diese Daten werden von der Landesdirektion 
Sachsen in Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß den geltenden Bestim-
mungen zum Datenschutz verarbeitet. Die Daten werden dem Vor-
habenträger (Landesamt für Straßenbau und Verkehr) übermittelt. 
Die entsprechenden datenschutzrechtlichen Informationen nach 
Artikel 13 Abs. 1 und 2 sowie Artikel 14 Abs. 1 und 2 Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO), insbesondere welche Rechte Ihnen 
diesbezüglich zustehen, erfahren Sie unter dem folgenden Link: 
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz (–> Unterlagen –> Plan-
feststellungsverfahren Infrastruktur). Der behördliche Datenschutz-
beauftragte der Landesdirektion Sachsen ist wie folgt erreichbar: 
Datenschutzbeauftragter der Landesdirektion Sachsen, 09105 Chemnitz;  
E-Mail: datenschutz@lds.sachsen.de;	Telefon:	+49	371/532-0.	■

Stadtplanungsamt
i. A. der Landesdirektion Sachsen

mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
mailto:post%40lds.sachsen.de?subject=
https://www.lds.sachsen.de/datenschutz
mailto:datenschutz%40lds.sachsen.de?subject=
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Der Stadtrat hat in seiner Ratsversammlung am 17.05.2023 den Jahres-
abschluss für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt. 
Entsprechend § 34 Absatz 1 der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung 
(SächsEigBVO) in der Fassung vom 10.12.2018 stellt der Stadtrat den 
Jahresabschluss fest und beschließt dabei über die Verwendung des 
Jahresgewinnes oder die Behandlung des Jahresverlustes des Eigenbe-
triebes und über die Entlastung der Betriebsleitung. Grundlage für die 
Feststellung des Jahresabschlusses bilden die Prüfungsergebnisse der 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und der Bericht der örtlichen Prüfung.

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 in der Fassung vom 08.04.2022 
(Anlage 2) wird festgestellt:

Bilanzsumme 3.273.305,05 €

Aktiva  Passiva

Anlagevermögen 197.054,81 € Eigenkapital 931.020,79 €
Umlaufvermögen 3.069.268,52 € -  Stammkapital 25.564,00 €
Rechnungs-
abgrenzungsposten 6.981,72 € -  Kapitalrücklage 291.436,37 €
  -  Gewinnrücklagen 583.151,52 €
  -  Gewinnvortrag 
   Vorjahre 1.454,05 €
   -  Jahresüberschuss 29.414,85 €
  Sonderposten für 
  Zuweisungen 192.346,50 €
  Rückstellungen 83.637,76 €
  Verbindlichkeiten 1.588.502,14 €
  Rechnungs-  
  abgrenzungsposten 477.797,86 €

Summe der 
Erträge 8.505.661,02 €
Summe der 
Aufwendungen 8.476.246,17 €
Jahresverlust 29.414,85 €

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von EUR 29.414,85 wird dem städti-
schen Haushalt über eine Mittelweiterleitung zur Verfügung gestellt. 
Die Mittel werden dem Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engels-
dorf in 2023 zweckgebunden für Personal- und Sachaufwendungen 
zur Verfügung gestellt

3. Der Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 01.01.2021 bis 
31.12.2021 Entlastung erteilt.

Von der „Ebner Stolz GmbH und Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft“ wird folgender Bestätigungsver-
merk erteilt, der da lautet: 

„Wir haben den Jahresabschluss des Kommunalen Eigenbetriebs Leip-
zig/Engelsdorf, Leipzig,  bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 
2021 und der Gewinn und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht des Kommunalen Eigen-
betriebs Leipzig/Engelsdorf, Leipzig, für das Wirtschaftsjahr vom 1. 
Januar bis zum 31. Dezember 2021 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen 
Erkenntnisse

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen 
Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden  handelsrechtlichen Vorschriften 

und vermittelt unter Beachtung der deutschen  Grundsätze ord-
nungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen  
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigen-
betriebs zum  31. Dezember 2021 sowie ihrer Ertragslage für das 
Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 und

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belan-
gen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, 
entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Frei-
staates Sachsen und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen 
Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung 
zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB ff. HGB in Verbindung mit § 32 
SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-
schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir 
sind von dem Eigenbetrieb unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 
haben	unsere	sonstigen	deutschen	Berufspflichten	in	Übereinstimmung	
mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die 
von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, 
um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des Betriebsleiters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Betriebsleiter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahres-
abschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des 
Freistaates Sachsen i. V. m. den einschlägigen deutschen, für große 
Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in 
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild 
der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. 
Ferner ist der Betriebsleiter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung 
eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen 
– beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschusses ist der Betriebsleiter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Ver-
antwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung 
der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 
hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungs-
legungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegeben-
heiten entgegenstehen.

Außerdem ist der Betriebsleiter verantwortlich für die Aufstellung des 
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebs-
verordnung des Freistaates Sachsen entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist 
der Betriebsleiter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden 

Feststellung des Jahresabschlusses 2021  
des Kommunalen Eigenbetriebes Leipzig/Engelsdorf
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Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates Sachsen 
zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 
Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob 
der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten 
oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lage-
bericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs 
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss 
sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 
steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Freistaates 
Sachsen und den einschlägigen deutschen, für große Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften entspricht und 
die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend 
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine 
Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und 
§ 32 SächsEig BVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Ver-
stößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich 
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses 
und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten	beeinflussen.

Während	der	Prüfung	üben	wir	pflichtgemäßes	Ermessen	aus	und	
bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

•	 identifizieren	und	 beurteilen	wir	 die	Risiken	wesentlicher	 –	 be-
absichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im 
Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungs-
handlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 
Kontrollen beinhalten können.

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jah-
resabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für 
die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maß-
nahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gege-
benen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs 
abzugeben.

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Betriebsleiter an-
gewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit 

der von dem Betriebsleiter dargestellten geschätzten Werte und 
damit zusammenhängenden Angaben.

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von 
dem Betriebsleiter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage 
der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls 
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht,	 sind	 wir	 verpflichtet,	 im	 Bestätigungsvermerk	 auf	 die	
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht 
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 
sind,	unser	jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	
unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu 
führen, dass der Eigenbetrieb seine Unternehmenstätigkeit nicht 
mehr fortführen kann.

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt 
des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der 
Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und 
Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresab-
schluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte 
Bild von der Lage des Eigenbetriebs. 

• führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem Betriebsleiter 
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. 
Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen 
wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von 
dem Betriebsleiter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten 
Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungs-
urteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie den zugrunde 
liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von 
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter 
anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung 
sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im Internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“

Hinweise zur öffentlichen Auslage: 

Der Jahresabschluss 2021 und der Lagebericht 2021 liegen vom 
21.08.2023 bis 01.09.2023 (Montag bis Donnerstag in der Zeit von 9.00 
bis 15.00 Uhr und am Freitag in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr) im 
Kommunalen Eigenbetrieb Leipzig/Engelsdorf, Holzhäuser Str. 72 in 
04299	Leipzig	öffentlich	aus.	■

Alle Eigentümer/-innen von Grundbesitz und alle Gewerbesteuer-
pflichtigen	werden	auf	die	Fälligkeit	der	Steuern	am	15.	August	2023	
hingewiesen. Die Steuer ist rechtzeitig unter Angabe des entspre-
chenden Buchungszeichens im Verwendungszweck der Zahlung zu 
überweisen.
Die Stadt Leipzig verschickt Grundsteuerbescheide nur noch bei Ände-
rungen. Diejenigen Steuerschuldner, die keinen Grundsteuerbescheid 
für das Jahr 2023 erhielten, haben in der gleichen Weise Grundsteuer 
zu entrichten, wie im letzten übersandten Steuerbescheid geregelt. 
Die Steuerfestsetzung erfolgte zum Jahresbeginn per öffentlicher 
Bekanntmachung im Amtsblatt.
Bei einem Eigentümerwechsel ist zu beachten, dass der ehemalige 
Eigentümer nach den rechtlichen Bestimmungen für die rechtzeitige 

und vollständige Entrichtung der Grundsteuer verantwortlich bleibt, 
bis	 er	 einen	 Bescheid	 erhält,	 aus	 dem	 das	 Ende	 der	 Steuerpflicht	
hervorgeht.
Für	regelmäßig	zu	zahlende	Abgaben	empfiehlt	die	Stadtkasse	die	
Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats. Damit erfolgt der Einzug 
immer pünktlich zur Fälligkeit der Steuerforderung. So muss man 
die Terminüberwachung nicht selbst übernehmen, spart sich den 
Aufwand für die Überweisung und kann verhindern, dass man in 
Verzug gerät.
Das Formular kann über www.leipzig.de, Suchbegriff: „SEPA“ ab-
gerufen oder bei der Stadtkasse angefordert werden. 
Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen der Stadtkasse 
gern	zur	Verfügung.	■

Öffentlicher Hinweis  
zur Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer
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Interessenbekundungsverfahren für  
eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit 

im Ortsteil Möckern (Planungsraum Nord)

Zum 1. November 2023 beabsichtigt die Stadt Leipzig die Umsetzung 
der Maßnahme „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Möckern“ gemäß 
§ 11 Abs. 2 SGB VIII im Planungsraum Nord durch einen Träger der 
freien Jugendhilfe. 
Die Maßnahme soll in Möckern, einem Schwerpunktraum gemäß 
Integrierter Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig, vor-
gehalten werden. Es stehen im Ortsteil Möckern bislang keine Räum-
lichkeiten zur Verfügung.  Diese sind durch den beauftragten Träger 
der	Maßnahme	zu	finden.	

Die Ziele und Aufgaben einer erfolgreichen Umsetzung der Maßnahme 
sind dem „Fachstandard Offene Kinder- und Jugendarbeit“ (PDF 285 
KB) und den Handlungsempfehlungen der „Integrierten Kinder- und 
Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig“ (PDF 12,3 MB) (Beschluss des 
Stadtrates Nummer VII-DS-01168-NF-01 vom 22.07.2021) sowie des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzept „Leipzig 2030“ („INESK“) (Be-
schluss des Stadtrates Nummer VI-DS-04159-NF-01 vom 31.05.2018) 
zu entnehmen und in der Interessenbekundung auszuführen. 

Besonders zu berücksichtigen sind inhaltliche Untersetzungen zu den 
Themenfeldern: Lebenswelt- und Sozialraumorientierung, Partizipa-
tion, Vielfalt der Geschlechter und Förderung der Teilhabe von jungen 
Menschen mit und ohne Behinderung sowie Methodenvielfalt. Des 
Weiteren soll der Aspekt der Gemeinwesenorientierung sowie die 
aktive Teilnahme an den Gremien Planungsraum-Arbeitskreis Nord 
und Facharbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit zur Umsetzung 
der Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung konzeptionell be-
schrieben werden.

Für die Realisierung der Maßnahme wird der Einsatz von Fachkräften 
(gemäß § 72 SGB VIII und Vorgabe im „Fachstandard für Offene Kin-
der- und Jugendarbeit der Stadt Leipzig“ (PDF 285 KB)) vorausgesetzt. 
Es sollte eine Öffnungszeit des Offenen Bereichs von mindestens 24 
Stunden pro Woche an mindestens vier Tagen realisiert werden. Die 
Öffnungszeit eines Offenen Freizeittreffs ist grundsätzlich am Bedarf 
der Zielgruppe ausgerichtet und wird von mindestens zwei Fachkräften 
gleichzeitig sichergestellt.

Für die Umsetzung steht nach Förderbeschluss des Jugendhilfeaus-
schusses der Stadt Leipzig vom 27.03.2023 im Haushaltjahr 2023 eine 
Gesamtfördersumme von 85.206,97 Euro und 80 Wochenstunden für 
Fachkräfte sowie im Haushaltjahr 2024 eine Gesamtfördersumme von 
163.383,76 Euro und 80 Wochenstunden für Fachkräfte zur Verfügung.
Gemäß Punkt 4.3.1 der unten genannten Fachförderrichtlinie hat der 
Zuwendungsempfänger in der Regel mindestens 5 % der zuwendungs-
fähigen Gesamtausgaben als Eigenanteil zu erbringen. Grundsätzlich 

ist der Einsatz aller eigenen Mittel vorrangig gegenüber dem Einsatz 
der Zuwendung.

Maßnahmelaufzeit: ab 1.11.2023 bis 31.12.2024

Für die kommenden Haushaltsjahre 2025/26 ist eine separate Antrags-
stellung zum 1. August 2024 notwendig.

Grundlage der Förderung ist die Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen 
der Jugendarbeit und allgemeinen Förderung der Erziehung in der 
Familie gemäß §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII (Elektronisches Amtsblatt 
der Stadt Leipzig 14/2023, Seite 13 ff.).

Der Träger bekundet sein Interesse mit dem Einreichen einer Inte-
ressenbekundung. Hierfür sind die regulären Antragsunterlagen 
für Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung zu nutzen. Die 
Formulare stehen hier zum Download bereit: https://www.leipzig.
de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/
behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfo-
erderung-5131 bzw. sind diese über die Mailadresse jugendfoerderung@
leipzig.de abzufordern. 

Zu verwenden sind die 
• Anlage 1: Antrag Zuwendung inkl. Anhänge und
•	 Anlage	6:	Raster	Qualifizierter	Antrag	der	oben	genannten	Fach-

förderrichtlinie.

Die Beschlussfassung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss nach 
Beratung der Findungskommission. 

Die Angebote sind bis zum 12.09.2023 zu richten an: 

Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie 
Abteilung Jugendhilfe
Hausanschrift: Perlickstraße 6, 04103 Leipzig (zur Fristwahrung ist der 
Fristenbriefkasten am Neuen Rathaus zu nutzen)

Die Umschläge sind mit dem Hinweis „Unterlagen Interessenbekun-
dungsverfahren – Nicht öffnen“ zu versehen. 
Bitte senden Sie die Unterlagen ebenfalls per E-Mail an jugendfoer-
derung@leipzig.de 

Informationen zur Ausschreibung erteilt Frau Bittner unter Tel. 0341 
1234350 und janina.bittner@leipzig.de	■

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:janina.bittner@leipzig.de
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Interessenbekundungsverfahren für eine Einrichtung  
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im  

Ortsteil Probstheida (Planungsraum Ost/Südost)

Zum 1. Januar 2024 beabsichtigt die Stadt Leipzig die Umsetzung der 
Maßnahme „Offene Kinder- und Jugendarbeit in Probstheida“ gemäß 
§ 11 Abs. 2 SGB VIII im Planungsraum Ost/Südost durch einen Träger 
der freien Jugendhilfe.
Der	Standort	der	Einrichtung	befindet	sich	 in	der	Franzosenallee	
23, 04289 Leipzig.

Die Ziele und Aufgaben einer erfolgreichen Umsetzung der Maß-
nahme sind dem „Fachstandard Offene Kinder- und Jugendarbeit“ 
(PDF 285 KB) und den Handlungsempfehlungen der „Integrierten 
Kinder- und Jugendhilfeplanung der Stadt Leipzig“ (PDF 12,3 MB) (Be-
schluss des Stadtrates Nummer VII-DS-01168-NF-01 vom 22.07.2021) 
sowie des Integrierten Stadtentwicklungskonzept „Leipzig 2030“ 
(„INESK“) (Beschluss des Stadtrates Nummer VI-DS-04159-NF-01 
vom 31.05.2018) zu entnehmen und in der Interessenbekundung 
auszuführen. 

Besonders zu berücksichtigen sind inhaltliche Untersetzungen zu 
den Themenfeldern: Lebenswelt- und Sozialraumorientierung, Par-
tizipation, Vielfalt der Geschlechter und Förderung der Teilhabe von 
jungen Menschen mit und ohne Behinderung sowie Methodenvielfalt. 
Des Weiteren soll der Aspekt der Gemeinwesenorientierung sowie 
die aktive Teilnahme an den Gremien Planungsraum-Arbeitskreis 
Ost/Südost und Facharbeitskreis Offene Kinder- und Jugendarbeit 
zur Umsetzung der Integrierten Kinder- und Jugendhilfeplanung 
konzeptionell beschrieben werden.

Aufgrund der Rückgabe der Maßnahme durch den bisherigen Träger, 
wird für die Umsetzung der Maßnahme ein neuer Träger der freien 
Jugendhilfe gesucht. 

Für die Realisierung der Maßnahme wird der Einsatz von Fach-
kräften (gemäß § 72 SGB VIII und Vorgabe im „Fachstandard für 
Offene Kinder- und Jugendarbeit der Stadt Leipzig“(PDF 285 KB)) 
vorausgesetzt. Es sollte eine Öffnungszeit des Offenen Bereichs 
von mindestens 24 Stunden pro Woche an mindestens vier Tagen 
realisiert werden. Die Öffnungszeit eines Offenen Freizeittreffs ist 
grundsätzlich am Bedarf der Zielgruppe ausgerichtet und wird von 
mindestens zwei Fachkräften sichergestellt.
Es steht ein Objekt mit folgenden Räumen zur Verfügung: Großer 
Saal (ca. 130m²), Computerkabinett (ca. 17 m²), Gruppenraum (ca. 30 
m²), Küche (ca. 10 m²) und einer Werkstatt im Keller (ca. 10 m²). Das 
Objekt verfügt über einen Außenbereich (ca. 1.300 m²) und Frei- und 
Spielfläche	(ca.	1.000	m²),	der	ebenfalls	zur	Angebotsgestaltung	ge-
nutzt werden kann. 

Für die Umsetzung steht nach Förderbeschluss des Jugendhilfeaus-
schusses der Stadt Leipzig im Haushaltjahr 2024 eine Gesamtförder-
summe von 140.536,42 Euro und 76 Wochenstunden für Fachkräfte 
zur Verfügung.

Die Miet- und Betriebskosten in Höhe von etwa 30.000,00 Euro pro 
Jahr sind Bestandteil der Förderung. 
Gemäß Punkt 4.3.1 der unten genannten Fachförderrichtlinie hat 
der Zuwendungsempfänger in der Regel mindestens 5 % der zu-
wendungsfähigen Gesamtausgaben als Eigenanteil zu erbringen. 
Grundsätzlich ist der Einsatz aller eigenen Mittel vorrangig gegen-
über dem Einsatz der Zuwendung.

Maßnahmelaufzeit: 1.1.2024 bis 31.12.2024

Für die kommenden Haushaltsjahre 2025/26 ist eine separate An-
tragsstellung zum 1. August 2024 notwendig.

Grundlage der Förderung ist die Fachförderrichtlinie der Stadt Leipzig 
über die Förderung von Trägern der freien Jugendhilfe für Leistungen 
der Jugendarbeit und allgemeinen Förderung der Erziehung in der 
Familie gemäß §§ 11 bis 14 und 16 SGB VIII (Elektronisches Amtsblatt 
der Stadt Leipzig 14/2023, Seite 13 ff.).

Der Träger bekundet sein Interesse mit dem Einreichen einer Interes-
senbekundung. Hierfür sind bitte die regulären Antragsunterlagen 
für Maßnahmen der Kinder- und Jugendförderung vorzulegen. Die 
Formulare stehen hier zum Download bereit: https://www.leipzig.
de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/
behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugend-
foerderung-5131 beziehungsweise sind diese über die Mailadresse 
jugendfoerderung@leipzig.de abzufordern. 
Zu verwenden sind die 
• Anlage 1: Antrag Zuwendung inkl. Anhänge und
•	 Anlage	6:	Raster	Qualifizierter	Antrag	der	oben	genannten	Fach-

förderrichtlinie.

Die Beschlussfassung erfolgt durch den Jugendhilfeausschuss nach 
Beratung der Findungskommission. 

Die Angebote sind bis zum 13.09.2023 zu richten an: 

Stadt Leipzig
Amt für Jugend und Familie 
Abteilung Jugendhilfe
Hausanschrift: Perlickstraße 6, 04103 Leipzig (zur Fristwahrung ist 
der Fristenbriefkasten am Neuen Rathaus zu nutzen)

Die Umschläge sind mit dem Hinweis „Unterlagen Interessenbe-
kundungsverfahren – Nicht öffnen“ zu versehen. 
Bitte senden Sie die Unterlagen ebenfalls per E-Mail an jugendfoer-
derung@leipzig.de 

Informationen zur Ausschreibung erteilt Frau Bittner unter Tel. 0341 
1234350 und janina.bittner@leipzig.de	■

https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Publikationen/Integrierte_Kinder-und_Jugendhilfeplanung_Leipzig.pdf
https://ratsinformation.leipzig.de/allris_leipzig_public/vo020?VOLFDNR=1008421&refresh=false
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://static.leipzig.de/fileadmin/mediendatenbank/leipzig-de/Stadt/02.5_Dez5_Jugend_Soziales_Gesundheit_Schule/51_Amt_fuer_Jugend_Familie_und_Bildung/Veroeffentlichungen/Fachstandards-Offene-Jugendarbeit.pdf
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/satzungen/details/satzung/5-07?ADMCMD_prev=IGNORE
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
https://www.leipzig.de/buergerservice-und-verwaltung/aemter-und-behoerdengaenge/behoerden-und-dienstleistungen/dienststelle/kinder-und-jugendfoerderung-5131
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:jugendfoerderung@leipzig.de
mailto:janina.bittner@leipzig.de
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Exposénummer: 1015

Lage: Pöppigstraße/Eva-Maria-Buch-Straße
Gemarkung: Thekla
Flurstück: 733 
Größe: ca. 990 m²
Kontakt: Frau Willkommen, Tel. 1 23 56 24

Nettopachtzins:  1.782,00 Euro/Jahr
zzgl. BK-Pauschale: 75,00 €/Jahr
Kaution:  1.782,00 €

Die Stadt Leipzig verpachtet aus ihrem Eigentum o.  g. Grundstück.  
Senden Sie Ihre Bewerbung bitte unter Angabe der Exposénummer 1015 
an die Stadt Leipzig, Liegenschaftsamt, 04092 Leipzig. ■

(Angaben ohne Gewähr.)

Verpachtung städtischer Liegenschaft  
Pachtgrundstück zur gärtnerischen Nutzung in Thekla

www.leipzig.de/immobilien

http://www.leipzig.de/immobilien
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Dachgeschossausbau  

Spitzboden rechts, Nordplatz 8“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2691g

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Dachgeschossausbau 
Spitzboden rechts, Nordplatz 8“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 2691g, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

- Die Baugenehmigung enthält Bedingungen und Auflagen  

- Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 17.07.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 17.07.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-001856-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  
Baugenehmigung für das Vorhaben: „Dachgeschossausbau  

unteres Dachgeschoss sowie Spitzboden links, nachträglicher Antrag 
zur Genehmigung, Nordplatz 8“, Leipzig,  

Gemarkung Leipzig, Flurstück 2691/g

- Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Dachgeschossausbau 
unteres Dachgeschoss sowie Spitzboden links, nachträglicher An-
trag zur Genehmigung, Nordplatz 8, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 2691/g, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-		 Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.	

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 17.07.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 18.07.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-001854-VV-63.20-ESC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Büroeinheit im 
Erdgeschoss als Wohnung, Meusdorfer Straße 69“, Leipzig,  

Gemarkung Connewitz, Flurstücke 464/s, 1395

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Bü-
roeinheit im Erdgeschoß als Wohnung, Meusdorfer Straße 69“, 
Leipzig, Gemarkung Connewitz, Flurstücke 464/s, 1395, im Geneh-
migungsverfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes 
Verfahren) ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

3. Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 50 SächsBO dahingehend, dass die Wohneinheit nicht barrie-
refrei erreichbar ist.

4.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

5. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	67	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 20.07.2023

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 20.07.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-001791-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  Sächsische Bauordnung 
(SächsBO) über die Erteilung einer Baugenehmigung für das Vorhaben:  

„Nutzungsänderung ‚Große Eiche‘ von Gaststätte, Büro und Verwaltungs-  
nutzung in ein Wohnhaus mit 7 Wohnungen sowie Gemeinschafts- und  

Sozialräumen, Einbau tragender Wohnungstrennwände, einer Treppe zum 
Dachboden , brandschutztechnische Ertüchtigung des Treppenhauses  
sowie Aufgabe der Nutzung im 1. DG, Leipziger Straße 83“, Leipzig,  

Gemarkung Böhlitz-Ehrenberg, Flurstück 555

Treppenhauses sowie und Aufgabe der Nutzung im 1. DG wegen 
fehlenden 2. RW Leipziger Straße 83, Leipzig Gemarkung Böhlitz-
Ehrenberg, Flurstück 555 im Genehmigungsverfahren nach § 63 
Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

-  Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen gemäß 
§ 67 Abs. 1 SächsBO zugelassen:

 Abweichend von §34 (4) Satz 1 Nr. 2 SächsBO verbleiben tragende 
Teile der notwendigen Treppe in dem Gebäude der Gebäudeklasse 
4 aus Holz im Bestand anstatt aus nichtbrennbaren Baustoffen.

 Abweichend von §35 (4) Satz 1 Nr. 2 SächsBO verbleibt ein 1,80 m 
langer Wandabschnitt der Treppenraumwand in dem Gebäude der 
Gebäudeklasse 4 mit einem Feuerwiderstand von lediglich feuer-
beständig im Bestand anstatt auch unter zusätzlicher mechanischer 
Beanspruchung hochfeuerhemmend. 

-		 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte.

-  Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-52	42	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 25.07.2023

Kirsch, Daniel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m
Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 24.07.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-003254-VV-63.22-DKI einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

-  Die Baugenehmigung für das Vorhaben: Nutzungsänderung - 
„Große Eiche“ von Gaststätte, Büro und Verwaltungsnutzung 
in ein Wohnhaus mit 7 Wohnungen sowie Gemeinschafts- und 
Sozialräumen, Einbau tragender Wohnungstrennwände, einer 
Treppe zum Dachboden , brandschutztechnische Ertüchtigung des 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohnanlage  
mit 60 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 38 Stellplätzen,  

Dieskaustraße 177, 179, Brauereistraße 2, 4“,  
Leipzig, Gemarkung Großzschocher, Flurstücke 125, 1198

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichungen zu-
gelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs.2 Satz 1 i.V.m § 6 Abs.2 Satz 2 SächsBO dahingehend, 
dass	die	Überdeckung	der	Abstandsflächen	des	Gebäudes	über	die	
Straßenmitte der Brauereistraße reichen.

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 3 Abs. 1 SächsGarStellplVO dahingehend, dass der Abstand 
zwischen Zu- und Ausfahrt der Tiefgarage und Gehweg kleiner 
3m ist.

4.	 Die	 Baugenehmigung	 enthält	 Bedingungen,	Auflagen	und	Auf-
lagenvorbehalte. 

5. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-5122	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

GIS Auszug/Liegenschaftskataster 

Erstellungsdatum 02.08.2023

Schnabel, Christoph

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 01.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-002177-VV-63.40-CHC einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau einer Wohn-
anlage mit 60 Wohneinheiten und Tiefgarage mit 38 Stellplätzen, 
Dieskaustraße 177, 179, Brauereistraße 2, 4“, Leipzig, Gemarkung 
Großzschocher, Flurstücke 125, 1198, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung eines  
Vorbescheids für das Vorhaben: „Vorbescheid: Anbau an  

Bestandsjudohalle, GutsMuthsstraße 16“,  
Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 736

1. Der Vorbescheid mit der Beantwortung einzelner Fragen für das 
Vorhaben: „Vorbescheid: Anbau an Bestandsjudohalle, GutsMuths-
straße 16“, Leipzig, Gemarkung Lindenau, Flurstück 736, ist erteilt.

2. Bestandteil der Entscheidung sind die in dem Vorbescheid auf-
geführten und mit der Entscheidung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Den vollständigen Bauvorbescheid und die Verfahrensakte können 
im	 Amt	 für	 Bauordnung	 und	 Denkmalpflege	 der	 Stadt	 Leipzig,	
Technisches Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäu-
deabschnitt C, Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, 
eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Verfah-
rensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	72	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005625-BV-63.40-HAS einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohneinheit 
zu einer Ferienwohnung, Paul-List-Straße 23“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 1131/2

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umnutzung einer Wohn-
einheit zu einer Ferienwohnung, Paul-List-Straße 23“, Leipzig, Ge-
markung Leipzig, Flurstück 1131/2, im Genehmigungsverfahren 
nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist 
erteilt.

2.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Auflagen.

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-89	08	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:1 000

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.08.2023

Weißbach, Nicky

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 10 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 09.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-004089-VV-63.20-NIW einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohngebäudes  
für betreutes Wohnen mit 58 Wohneinheiten, Dankwartstraße 3“,  

Leipzig, Gemarkung Lößnig, Flurstück 130/6

Leipzig, Gemarkung Lößnig, Flurstück 130/6, im Genehmigungsver-
fahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung werden folgende Abweichung zugelassen:

 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen 
aus § 6 Abs. 2 Satz 2 SächsBO dahingehend, dass sich die Abstands-
flächen	über	die	Straßenmitte	hinaus	erstrecken.

3.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.

4. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	67	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:678

Datenauszug

Erstellungsdatum 10.08.2023

Keßler, Kevin

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 7 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 10.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-005246-VV-63.41-KKE einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Neubau eines Wohngebäu-
des für betreutes Wohnen mit 58 Wohneinheiten, Dankwartstraße 3“, 
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Abbruch von vorhandenen  
Balkonen und Neubau von zwei Balkonsträngen,  

Gustav-Adolf-Straße 39“, Leipzig,  
Gemarkung Leipzig, Flurstück 2089/l

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben: „Abbruch von vorhandenen 
Balkonen und Neubau von zwei Balkonsträngen, Gustav-Adolf-Straße 
39“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2089/l, im Genehmigungs-
verfahren nach § 63 Sächsische Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) 
ist erteilt.

2. Mit der Baugenehmigung wird folgende Abweichung zugelassen:
 Abweichung gemäß § 67 Abs. 1 SächsBO von den Anforderungen aus 

§	2	SächsBO	Abstandsflächen	dahingehend,	dass	Abstandsflächen	auf	
das Nachbargrundstück liegen.

3.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen.	
 Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung auf-

geführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvorlagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:
1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 

über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern) Erstellt für Maßstab 1:250

Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 11.08.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 2,5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 11.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-006017-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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Bekanntmachung der Stadt Leipzig nach § 70 (3)  
Sächsische Bauordnung (SächsBO) über die Erteilung einer  

Baugenehmigung für das Vorhaben: „Umbau und Sanierung  
eines Wohnhauses – Anbau eines Aufzuges an das  

bestehende Treppenhaus, Delitzscher Straße 7“,  
Leipzig, Gemarkung Leipzig, Flurstück 2699/u

1. Die Baugenehmigung für das Vorhaben „Umbau und Sanierung 
eines Wohnhauses – Anbau eines Aufzuges an das bestehende 
Treppenhaus, Delitzscher Straße 7“, Leipzig, Gemarkung Leipzig, 
Flurstück 2699/u, im Genehmigungsverfahren nach § 63 Sächsische 
Bauordnung (Vereinfachtes Verfahren) ist erteilt.

2.	 Die	Baugenehmigung	enthält	Bedingungen	und	Auflagen	

3. Bestandteil der Baugenehmigung sind die in der Baugenehmigung 
aufgeführten und mit der Baugenehmigung ausgefertigten Bauvor-
lagen.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Leipzig, Sitzanschrift 
in 04109 Leipzig, Martin-Luther-Ring 4-6, (Besucheranschrift: Prager 
Straße 118-120, 04317 Leipzig) Widerspruch eingelegt werden. Der 
Widerspruch kann auch in elektronischer Form gemäß § 3a Abs. 2 
Verwaltungsverfahrensgesetz eingelegt werden. Hierfür stehen 
folgende Möglichkeiten zur Verfügung:

1. Der Widerspruch kann unter abd@leipzig.de durch E-Mail oder 
über das besondere Behördenpostfach Stadt Leipzig – Allgemeiner 
Posteingang	jeweils	mit	qualifizierter	elektronischer	Signatur	ge-
mäß § 3a Abs. 2 S. 2,3 VwVfG erhoben werden.

2. Der Widerspruch kann auch unter info@leipzig.de-mail.de durch 
De-Mail in der Sendevariante mit bestätigter sicherer Anmeldung 
gemäß § 5 Abs. 5 De-Mail-Gesetz erhoben werden.

Die Frist wird auch gewahrt, wenn der Widerspruch innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Landesdirektion Sachsen, Referat 35 in 04107 Leipzig, Braustraße 2 
eingelegt wird.

Hinweise zur Bekanntmachung:

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an die Eigentümer benach-
barter Grundstücke (Nachbarn) gemäß § 70 Abs. 3 Satz 1 Sächs-
BO wird aufgrund der großen Anzahl der Nachbarn, denen die 
Baugenehmigung zuzustellen ist, durch diese Bekanntmachung 
ersetzt; § 70 Abs. 3 Satz 3 SächsBO.

-  Die Zustellung der Baugenehmigung an Nachbarn gilt mit dem Tag 
dieser Bekanntmachung als bewirkt; § 70 Abs. 3 Satz 5 SächsBO.

-  Die oben genannte Rechtsbehelfsbelehrung gilt auch gegenüber 
den Nachbarn.

Die vollständige Baugenehmigung und die Verfahrensakte können im 
Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig,	Technisches	
Rathaus, Prager Straße 118-136, 04137 Leipzig – Gebäudeabschnitt C, 
Eingang Erdgeschoss direkt von der Prager Straße, eingesehen werden. 
Es wird vorab um eine Terminvereinbarung beim zuständigen Ver-
fahrensmanager bzw. Verfahrensmanagerin unter der Telefonnummer: 
0341/123-51	68	gebeten.	■

Auszug aus dem Liegenschaftskataster mit Eintragung des Baugrundstücks 
(mit Angabe der angrenzenden Flurstücke/Grundstücke einschließlich der 
Flurstücksnummern)

Erstellt für Maßstab 1:500

 Kartengrundlage GeoSN, dl-de/by-2-0

Erstellungsdatum 03.08.2023

Haubold, Manuel

Nur für den Dienstgebrauch.© Amt für Geoinformation und Bodenordnung

erstellt durch:

´0 5 m

Gemäß § 70 Abs. 3 Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28.05.2004 
(SächsGVBl. 2004, S. 200) in der derzeit gültigen Fassung wird Folgen-
des bekannt gemacht:
Das	Amt	für	Bauordnung	und	Denkmalpflege	der	Stadt	Leipzig	hat	
als untere Bauaufsichtsbehörde am 02.08.2023 unter dem Aktenzei-
chen 63-2023-004941-VV-63.20-MHA einen Bescheid mit folgendem 
verfügenden Teil erlassen:
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